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Geschaftsbereich des Staatsministeriums des Innern, fiir Bau und Verkehr

1.

Abgeordneter Nachdem es fur viele Polizisten im Schichtdienst schwierig ist, sich zwischen
Hubert den Schichten oder vor der Heimfahrt nach Schichten wegen fehlender Ruhe-
Aiwanger raume angemessen erholen zu konnen, frage ich die Staatsregierung, warum
(FREIE WAH- sorgt sie nicht dafir, dass bei den Polizeidienststellen ausreichend Ruherau-
LER) me zur Verfiigung stehen, wie viele zusatzliche Stellen waren bei der Polizei in

Bayern zur Umsetzung der den Schichtdienst betreffenden EU-Vorgaben no6-
tig, und sieht die Staatsregierung die Moglichkeit, trotz der den Schichtdienst
betreffenden EU-Vorgaben mit landesspezifischen Ausnahmen den Wunsch
vor allem der Pendler bei der Polizei nach Beibehaltung jetziger Schichtmodel-
le gerecht zu werden?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Bau und Verkehr

Grundsatzlich kdnnen Raume in Dienstgebauden nur fur dienstlich begriindete Zwecke oder z.B.
aufgrund einer besonderen Firsorgeverpflichtung geschaffen werden. Das Thema ,Ruherdume”
spielt insbesondere im Ballungsraum Minchen eine Rolle, da hier eine Vielzahl von jungen Beam-
tinnen und Beamten im Schichtdienst eingesetzt sind, die ihren Lebensmittelpunkt auch in dieser
Zeit an ihrem Heimatort beibehalten und nur zur Dienstleistung nach Minchen pendeln. Beispiels-
weise kann das Polizeiprasidium Munchen diesen Kolleginnen und Kollegen insgesamt 140 Schlaf-
platze fur die Erholungsphase zwischen ihren Schichten anbieten. Dieses Angebot ist allerdings auf
die Beamtinnen und Beamten beschrankt, denen ein Umzug wegen ihrer zeitlich begrenzten Ver-
wendung in Minchen nicht zugemutet werden soll.

Im Ubrigen gilt die in Art. 74 des Bayerischen Beamtengesetzes geregelte Residenzpflicht am
Dienstort oder in seinem Einzugsgebiet. Das bedeutet, dass die Bediensteten in einer solchen Ent-
fernung zum Dienstort zu wohnen haben, dass die ordnungsmaRige Wahrnehmung der Dienstge-
schafte nicht beeintrachtigt wird.

Gegenwartig erarbeitet eine durch das Staatsministerium des Innern, fir Bau und Verkehr (StMI) im
September 2014 eingerichtete Arbeitsgruppe Arbeitszeitmodelle Vorschlage zu folgenden Themen-
komplexen:

— Umsetzung der rechtlichen Vorgaben bei der Dienst- und Arbeitszeitgestaltung der Bayeri-
schen Polizei,

— Anpassung bestehender bzw. Erarbeitung neuer Schicht- und Arbeitszeitmodelle, unter Be-
rucksichtigung der rechtlichen, arbeitsmedizinischen und sozialen Gesichtspunkte sowie
der Aspekte der Arbeitszufriedenheit, der belastungsorientierten Aufgabenerfullung und der
Fursorge,

— Vorbereitung einer entsprechenden Rahmendienstvereinbarung,

— Anpassung und Fortschreibung der Bekanntmachung des StMI (IMBek) zur ,Arbeitszeit der
Bayerischen Polizei“ in den relevanten Bereichen.



Seite 2 Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode Drucksache 17/5740

Kern der Anderungen wird die Einhaltung von Ruhezeiten und Hdchstarbeitszeiten im planmaRigen
Schicht- und Wechselschichtdienst der Bayerischen Polizei sein. Daneben sind weitere rechtliche,
dienstbetriebliche und vor allem soziale Belange vorhanden, die in die kinftigen Schichtmodelle
bestmdglich integriert werden sollen.

Nachdem es lediglich zu einer anderen Verteilung der Arbeitszeit kommen wird, geht das StMI der-
zeit davon aus, dass diese zukiinftigen Schichtdienstmodelle grundsatzlich mit dem vorhandenen
Personal abgebildet werden kdnnen.

Die EU-Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG legt als wesentlicher Teil der Arbeitsschutzvorschriften
Mindeststandards fest. Diese Vorgaben wurden durch Novellierung der bayerischen Arbeitszeitver-
ordnung (AzV) in Landesrecht umgesetzt und gelten damit auch fiir die Bayerische Polizei. Vor die-
sem Hintergrund ist eine Modifizierung bzw. Neukonzipierung von Schichtmodellen notwendig.

Die Arbeitsgruppe Arbeitszeitmodelle, an der alle Landespolizeiprasidien, das Landeskriminalamt,
die Bereitschaftspolizei, der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK), die Deutsche Polizeigewerk-
schaft im Deutschen Beamtenbund (DPolG), die Gewerkschaft der Polizei (GdP), der Hauptperso-
nalrat im StMI, die Gleichstellungs- und Hauptschwerbehindertenvertretung mitwirken, beteiligt ak-
tuell tGber eine Vielzahl von Workshops die Schichtdienstleistenden von kleinen, mittleren und gro-
Ren Dienststellen sowie anderen Organisationseinheiten mit Schichtdiensten, um deren Bedirfnis-
se, aber auch die spezifischen dienstbetrieblichen Belange bei der Entwicklung zukinftiger Arbeits-
zeitmodelle mit einfliefen zu lassen. Diese neu entwickelten Arbeitszeitmodelle sollen anschlief’end
bei Pilotdienststellen der Bayerischen Polizei grindlich erprobt werden.

2. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, welche Kommunen (interkommunale Raume)
Susann aus Oberfranken haben sich mit welchem Konzept um EFRE-Mittel, Férderbe-
Biedefeld reich 5, integrierte rdumliche EntwicklungsmaRnahmen (IRE) 2014-2020 be-
(SPD) worben, und wann fallt die Entscheidung, welche Bewerbungen mit diesen EU-

Fordermitteln tatsachlich gefordert bzw. realisiert werden?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Bau und Verkehr

Das erstmals im EFRE (Europaischer Fonds fur regionale Entwicklung) durchgefiihrte Auswahlver-
fahren fir integrierte rdumliche Entwicklungsmaflinahmen erfolgt mehrstufig unter Federfihrung des
Staatsministeriums des Innern, fur Bau und Verkehr. Auf die Auslobung vom 14. August 2013 hin
sind bis zum 31. Dezember 2013 erfreulicherweise Interessensbekundungen von 82 Leitkommunen
eingegangen. Diese haben insgesamt 760 Kommunen vertreten, teilweise Regierungsbezirke und
Landkreise Ubergreifend. 16 Leitkommunen (mit einer Mehrheit an Mitgliedskommunen) kamen aus
Oberfranken. Bei vier interkommunalen Kooperationen anderer Leitkommunen in anderen Regie-
rungsbezirken waren auch einzelne Kommunen aus Oberfranken beteiligt.

Wegen der teilweise bestehenden Unklarheiten und Uberschneidungen bei den Bewerbungen wur-
de eine Beratungsrunde mittels Regionalkonferenzen eingefligt, nach der sich einzelne Kooperatio-
nen zusammengeschlossen haben und die Interessensbekundungen prazisiert werden konnten.
Nach dem Beschluss des IRE-Auswahlgremiums (IRE = integrierte raumliche Entwicklungsmalf}-
nahme) vom 15. Mai 2014 verblieben bayernweit zunachst 42 Bewerbungen fur die Entwicklungs-
phase, in der ab Mai 2014 von den beteiligten Kommunen bis zum 31. Dezember 2014 integrierte
raumliche Entwicklungskonzepte aufzustellen und einzureichen waren. Die Erstellung der Konzepte
wurde geférdert. Letztlich verblieben die folgenden acht Leitkommunen aus Oberfranken (mit 146
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Mitgliedskommunen, teilweise auch auflerhalb), nachdem vier Interessensbekundungen ausge-
schieden worden waren, drei sich durch Zusammenschlusse erledigt hatten und eine (Lichtenfels)
in der Entwicklungsphase ihre Bewerbung nicht weiter verfolgte:

Kooperation / Konzept Leitkommune Gemein-
den
Markgrafliche KulturRegion Bayreuth/Land Bayreuth 30
Coburger Land und Rodachtal Coburg 13
Stadt und Landkreis Hof — Rand wird Mitte Hof 14
Landkreis Kronach Kronach 18
Kulmbach — Stadt und Land Kulmbach 21
Allianz Altlandkreis Naila Naila 10
Entwicklungsraum A9 Pegnitz 20
Fichtelgebirge Selb 20

Die Entscheidung, welche integrierten raumlichen Entwicklungskonzepte fiir das weitere Verfahren
ausgewahlt werden, fallt voraussichtlich in der nachsten Sitzung des IRE-Auswahlgremiums am
17. April 2015. Die Anzahl und der Umfang der im EFRE zu férdernden Projekte kann erst schritt-
weise im weiteren Verfahren festgelegt werden, wenn die in Betracht kommenden Projekte prazi-
siert und gepruft sowie von den jeweils verantwortlichen Ministerien bestétigt sind.

3. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, welche Bereiche (z.B. erprobte Mdglichkeiten
Dr. Hans Jiir- zur Einbindung der Blrger vor Ort, bewahrte Losungsansatze und Herange-
gen hensweise bzw. neue Vorschlage) wurden in den einzelnen Modellkommunen
Fahn jeweils erarbeitet (bitte einzeln auflisten), wie soll dann die Zielsetzung der
(FREIE WAH- Staatsregierung ,Stadte und Gemeinden sollen zukiinftig so gestaltet sein,
LER) dass alle Burger, seien es Eltern mit Kleinkindern oder altere Mitblrger mit

dem Rollator, selbstbestimmt alltdgliche Bedirfnisse erfiillen kénnen“ konkret
umgesetzt werden und in welcher Form wird der Leitfaden vorgelegt (bitte
auch den genauen Zeitpunkt angeben)?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Bau und Verkehr

Die Oberste Baubehdrde (OBB) im Staatsministerium des Innern, fir Bau und Verkehr hat im Rah-
men der Initiative ,Bayern Barrierefrei 2023“ in 16 sogenannten Modellkommunen gemeindliche Ak-
tionsplane ausarbeiten lassen, die den Weg zur barrierefreien Kommune vorbereiten und gleichzei-
tig der Erstellung eines Leitfadens an alle Kommunen dienen sollen.
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Die 16 Modellgemeinden haben die erarbeiteten gemeindlichen Aktionsplane bis Anfang Februar
2015 der OBB vorgelegt.

Allen Stadten und Gemeinden wurden nahegelegt, die Phase der Konzepterstellung durch einen
Beteiligungsprozess zu begleiten, in dem Birgerinnen und Burger, Betroffene und Multiplikatoren
maoglichst umfassend einbezogen werden. In diesem sollten Elemente enthalten sein, die die Be-
volkerung fir dieses Thema sensibilisieren, umfangreich informieren und Mdglichkeiten eréffnen,
sich in die Erarbeitung des Konzepts einzubringen.

Zusammen mit dem erarbeiteten Konzept zur sukzessiven Umsetzung von Mallnahmen zur Schaf-
fung von Barrierefreiheit wurde von jeder Modellgemeinde ein Bericht tiber den durchgefiihrten Be-
teiligungsprozess abgegeben.

Die entwickelten gemeindlichen Aktionsplane werden wie eine Handlungsschnur den ,roten Faden®
wahrend der Schaffung von Barrierefreiheit in den Gemeinden darstellen. Sie sind ein stadtebauli-
ches Konzept, das den ortlichen Handlungsbedarf abbildet und umfassen daher keine Detailpla-
nungen von EinzelmaBnahmen. Sie stellen sicher, dass im Rahmen einer sukzessiven Umsetzung
alle spateren Einzelprojekte sinnvoll ineinandergreifen und ein méglichst durchgangiger Abbau von
Barrieren im 6ffentlichen Raum geschaffen werden kann.

Die 16 eingereichten modellhaften Aktionsplane werden derzeit von der OBB und einem hinzuge-
zogenen externen Planungsbiiro ausgewertet. Die Beantwortung der Fragestellung im geforderten
Detaillierungsgrad ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht méglich.

Zwischen dem Freistaat Bayern und den Kommunalen Spitzenverbanden herrscht Einigkeit, dass
die Herstellung von Barrierefreiheit im 6ffentlichen Raum von hoher Bedeutung fiir die Teilhabe von
Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben ist. Diese gesamtgesellschaftliche Aufga-
be kann nur gemeinsam und schrittweise geschultert werden; Freistaat und Kommunen mussen je-
der in seinem Bereich dafir die Verantwortung Gbernehmen.

Die OBB beabsichtigt, bis Mitte 2015 den Leitfaden zu verdffentlichen. Er soll allen bayerischen
Stadten und Gemeinden Hilfestellung bei der Erarbeitung kommunaler Aktionsplane zur Schaffung
von Barrierefreiheit im o6ffentlichen Raum geben. Er stitzt sich auf die Modellphase, in der ver-
schiedene Herangehensweisen sowie Maoglichkeiten einer breiten Beteiligung von Experten, Be-
troffenen, interessierten Blrgern und weiteren Akteuren in den Kommunen untersucht wurden. Ziel
ist eine Publikation, die interessierten Kommunen ein mdgliches schrittweises Vorgehen bei der Er-
arbeitung eigener Aktionsplane vorstellt und hierbei alle wesentlichen Aspekte bertcksichtigt.

4. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, warum wurden die angekundigten Mittel fir das
Thomas Staatliche Bauamt Kempten gekurzt, welche Vorhaben kénnen aufgrund der
Gehring Kurzung im Allgau nicht durchgefihrt werden und wann ist mit deren Umset-
(BUNDNIS zung friihestens zu rechnen?
90/DIE GRU-

NEN)

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Bau und Verkehr

Die Mittel fur das Staatliche Bauamt wurden nicht gekiirzt. Vielmehr hat das Staatliche Bauamt
Kempten eine hdhere Ausstattung mit Investitionsmitteln erwartet, als tatsachlich maéglich ist. Das
Staatliche Bauamt Kempten wird alle vorgesehenen Projekte schnellstmdglich umsetzen. Dies
hangt im Einzelnen davon ab, wie sich im Laufe des Jahres die Projekte baurechtlich und hinsicht-
lich des Grunderwerbs entwickeln und ob ggf. im Mittelausgleich im Herbst zusatzliche Mittel zuge-
wiesen werden kdnnen.
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5.

Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie oft wurde seit Einfihrung des neuen Dienst-

Eva rechtes Staatsbeamten der 3. Qualifikationsebene an Landratsdmtern das

Gottstein Eignungsmerkmal fur eine modulare Qualifikation zuerkannt, wie oft wurde

(FREIE WAH- dieses Eignungsmerkmal von Landratsamtern fur ihre Beschéftigten vorge-

LER) schlagen und dann von der Regierung abgelehnt bzw. tatsachlich zuerkannt
und wie oft wurde Beschaftigten der Regierung dieses Eignungsmerkmal zu-
erkannt?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Bau und Verkehr

An den Landratsamtern wurde bisher zehn Beamten und Beamtinnen der Eignungsvermerk fiir die
modulare Qualifizierung zuerkannt. Ob Beamte und Beamtinnen von Landratsamtern fir den Ver-
merk vorgeschlagen und von der Regierung abgelehnt wurden, ist hier nicht bekannt und kann in
der kurzen Frist auch nicht ermittelt werden.

An den Regierungen wurde 17 Beamten und Beamtinnen der Eignungsvermerk zuerkannt.

Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie viele Personen 2014 und 2015 innerhalb der
Christine Ausreisefrist im Zustandigkeitsbereich der Auslanderbehdrden, der Zentralen
Kamm Auslanderbehdrden (ZAB) und im Zustandigkeitsbereich der Landes- und
(BUNDNIS Bundespolizei innerhalb der Ausreisefrist abgeschoben wurden und wie viele
90/DIE GRU- Personen 2014 und 2015 abgeschoben wurden, obwohl sie bereits ihre Be-
NEN) reitschaft zur freiwilligen Ausreise erklart haben, wo doch in der Allgemeinen

Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz vom 26. Oktober 2009 festgehal-
ten ist, dass die freiwillige Ausreise im Rahmen der Ausreisefrist Vorrang vor
der Abschiebung hat?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Bau und Verkehr

Entsprechend den Vorgaben des Aufenthaltsgesetzes werden von bayerischen Behoérden Abschie-
bungen zur Durchsetzung der Ausreisepflicht erst nach Ablauf der gesetzten Ausreisefrist vorge-
nommen, wenn innerhalb dieser Frist eine freiwillige Ausreise nicht erfolgt ist. Ob in den Jahren
2014 und 2015 in Einzelfallen eine Abschiebung vor Ablauf der Ausreisefrist unter den dafir im
Aufenthaltsgesetz vorgesehenen besonderen Voraussetzungen vorgenommen wurde, kann in der
Kirze der fir die Beantwortung zur Verflugung stehenden Zeit nicht festgestellt werden. Angaben
zur Bundespolizei liegen der Staatsregierung nicht vor.
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7. Abgeordneter Nachdem der Oberblrgermeister der Stadt Weiden in der Oberpfalz entgegen

Jurgen des bestehenden Stadtratsbeschlusses und unter Berufung auf eine Empfeh-
Mistol lung der Regierung der Oberpfalz und des Bayerischen Landesbeauftragten
(BUNDNIS fur Datenschutz aus dem Jahr 2009 erlassen hat, dass fur Sitzungen des
90/DIE GRU- Stadtrates, der Ausschiisse und der Beirate kiinftig fir den nichtoffentlichen
NEN) Teil die Tagesordnungen ohne Sachstandsbericht und Beschlussvorschlag

versandt werden, frage ich die Staatsregierung, auf welcher Rechtsgrundlage
ein solches Vorgehen basiert, zumal dies der gangigen Praxis in vielen bayeri-
schen Stadten widerspricht, wie sich ein derartiges Vorgehen im Hinblick auf
die in Art. 20 der Gemeindeordnung festgelegten Sorgfalt- und Verschwiegen-
heitspflicht begriinden I&sst und wie eine verninftige und gewissenhafte Rats-
arbeit gewahrleistet werden soll, wenn Réatinnen und Raten die notwendigen
Informationen und Entscheidungsvorlagen zur Vorbereitung nicht zur Verfi-
gung stehen bzw. nur fur die Dauer der Sitzung ausgehandigt werden?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Bau und Verkehr

Nach Auskunft der Regierung der Oberpfalz hat der Oberblirgermeister der Stadt Weiden i. d.
Oberpfalz zur Sitzung des Finanz-, Vergabe-, Grundstiicks- und Sanierungsausschusses am
3. Marz 2015 die bisherige Praxis eingestellt, wonach den Stadtratsmitgliedern auch zu den nicht6f-
fentlichen Sitzungen des Stadtrats und der Ausschisse Sitzungsunterlagen — insbesondere Sach-
standsberichte — vorab zuzuleiten waren. Ausléser hierflir war die Weitergabe von Unterlagen Uber
sensible, in nichtéffentlicher Sitzung zu behandelnde Beratungsgegenstande an die Presse.

Nach Art. 46 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung (GO) bereitet der Erste Blirgermeister die Bera-
tungsgegenstande vor. Die Versendung von Sachstandsberichten und Beschlussvorlagen ist nicht
gesetzlich vorgeschrieben.

Nach § 24 Abs. 1 Satz 3 der Geschaftsordnung des Stadtrats der Stadt Weiden i. d. Oberpfalz vom
5. Mai 2014 (GeschO Stadtrat) kénnen der Tagesordnung weitere Unterlagen, insbesondere Be-
schlussvorlagen, beigefligt werden, wenn und soweit das sachdienlich ist. Die Sachdienlichkeit ist
somit Voraussetzung fur das Beifligen von Unterlagen. Liegt diese vor, so steht es im Ermessen
des Oberbirgermeisters, ob er der Tagesordnung weitere Unterlagen beifugt oder nicht.

Wurden Unterlagen Uber sensible, in nichtéffentlicher Sitzung zu behandelnde Beratungsgegen-
stédnde in der Vergangenheit an die Presse weitergegeben, so ist es nicht zu beanstanden, wenn
der Oberburgermeister entscheidet, kinftig fur nichtéffentliche Sitzungen keine Sachstandsberichte
und Beschlussvorlagen mehr zu versenden.

Die Information der Stadtratsmitglieder kénnte — neben der Verteilung von Tischvorlagen — bei-
spielsweise auch durch mundlichen Vortrag in der Sitzung oder durch die Ermdglichung personli-
cher Einsichtnahme vor der Sitzung erfolgen.

Das Vorgehen des Oberbirgermeisters widerspricht nicht dem Beschluss des Stadtrates der Stadt
Weiden i. d. Oberpfalz vom 6. Juli 2009. Zum einen wurde mit diesem Beschluss keine Verpflich-
tung zum Versand von Sitzungsunterlagen zu nichtéffentlichen Sitzungen aufgestellt, sondern ledig-
lich ein Beschlussvorschlag zur Vorbereitung nichtéffentlicher Sitzungen abgelehnt, zum anderen
geht die Geschéaftsordnung vom 5. Mai 2014 friheren Beschlissen zum dortigen Regelungsgegen-
stand vor.
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8. Abgeordnete Nachdem am 4. Marz 2015 in der Presse zu lesen war, dass Ergolding einen
Ruth Bahnhof mit Haltepunkt an der Strecke Plattling — Landshut bekomme, frage
Miiller ich die Staatsregierung, ob in absehbarer Zeit mit weiteren Haltestellen im
(SPD) Raum Landshut zu rechnen ist, wie sich ein Bahnhaltepunkt Ergolding auf die

Uberlegungen des Landkreises Landshut, in der Gemeinde Essenbach weitere
Haltepunkte zu realisieren, auswirkt und wann mit dem Umbau und der Mo-
dernisierung des Landshuter Hauptbahnhofs begonnen wird?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Bau und Verkehr

Die ,Stationsoffensive Bayern® ist ein gemeinsames Programm zwischen dem Freistaat Bayern und
der Deutschen Bahn (DB) Station&Service AG, in dem im ersten Schritt 20 neue Bahnhaltepunkte
in Bayern in den nachsten acht Jahren gebaut werden. An der Strecke Plattling — Landshut soll der
neue Halt Ergolding realisiert werden. In den vergangenen zwei Jahren wurden intensiv mogliche
Standorte flr neue Haltpunkte geprift. Ein Kriterium fir einen neuen Haltepunkt ist vor allem ein
positives Nutzen-Kosten-Verhaltnis, aber auch die Integrationsfahigkeit in das bestehende Fahr-
plankonzept. Weitere Halte im Raum Landshut sind im derzeitigen Programm der ,Stationsoffensive
Bayern® nicht enthalten. Im Rahmen der Vorprifung wurden zwar weitere Bahnhalte im Landkreis
Landshut untersucht. Diese erflllen derzeit allerdings nicht die erforderlichen Kriterien, insbesonde-
re die fahrplantechnische Integrationsfahigkeit bzw. das erforderliche Fahrgastpotential. Diese Situ-
ation wird sich durch die Inbetriebnahme des neuen Haltepunkts Ergolding nicht verandern.

Der Umbau des Hauptbahnhofs Landshut ist im sog. Bayernpaket 2013-2018, dem Programm zum
barrierefreien Bahnhofsausbau, enthalten. Nach Auskunft der zustédndigen DB Station&Service AG
wird in der zweiten Jahreshalfte 2015 mit dem Austausch der Aufziige zu den Gleisen 5 und 6 be-
gonnen. Der zweite Bauabschnitt folgt ab 2016.

9. Abgeordneter Im Zusammenhang mit dem durch Gesetz vom 8. Juli 2013 (GVBI S. 403) in
Harry das Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG) eingefiigten Art. 30, wo-
Scheuenstuhl nach die Gemeinden durch Verordnung auf bestimmten offentlichen Flachen
(SPD) (auBerhalb von Gebauden und genehmigten Freischankflachen), wenn tat-

sachliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass dort auf Grund
Ubermafigen Alkoholkonsums regelmaflig Ordnungswidrigkeiten von erhebli-
cher Bedeutung oder Straftaten begangen werden, den Verzehr alkoholischer
Getranke in der Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr und das Mitfihren alkoholi-
scher Getranke an den in der Verordnung bezeichneten Orten, wenn die Ge-
trdnke den Umstanden nach zum dortigen Verzehr bestimmt sind, verbieten
kénnen, frage ich die Staatsregierung, wie viele Gemeinden und welche haben
seit dem Inkrafttireten des Gesetzes am 1. August 2013 von der Verordnungs-
ermachtigung nach Art. 30 Abs. 1 Satz 1 LStVG Gebrauch gemacht und liegen
der Staatsregierung Erkenntnisse vor, dass alkoholbedingte Ordnungswidrig-
keiten von erheblicher Bedeutung oder Straftaten in diesen Gemeinden riick-
laufig sind?
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10.

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Bau und Verkehr

Der Gebrauch der Verordnungsermachtigung i. S. d. Art. 30 des Landesstraf- und Verordnungsge-
setzes (LStVG) durch die Gemeinden wurde 14 Monate nach Inkrafttreten zum 1. August 2013 mit
Schreiben vom 7. Oktober 2014 anhand einer Befragung Uber die Regierungen evaluiert. Im Er-
gebnis hatten zwei Gemeinden gemeldet, dass sie von der Verordnungsermachtigung Gebrauch
gemacht haben.

In der Stadt Aschaffenburg wird das im September 2013 erlassene Alkoholverbot als sehr effektiv
bewertet.

Die Anzahl der Straftaten in den Deliktsbereichen Korperverletzung und Sachbeschadigung konn-
ten im Geltungsbereich der Verordnung gemessen am Stand vor dem Erlass der Verordnung nahe-
zu halbiert werden. Im Vergleich zum Jahr 2012 mit 184 Kdrperverletzungsdelikten und 99 Sachbe-
schadigungen waren es im Jahr 2014 nur noch 98 Kdéperverletzungen und 51 Sachbeschadigun-
gen. Dies sind die niedrigsten Kriminalitdtswerte seit 2007.

In der Stadt Unterschleilheim ist eine Verordnung seit November 2014 in Kraft. Eine Feststellung
zu den Auswirkungen ist bislang nicht méglich, da seit Erlass innerhalb des raumlich begrenzten
Bereichs der Verordnung durch Bauarbeiten bedingte Sperrungen fiir die Offentlichkeit insbesonde-
re am Rathausplatz keine Riickschliisse auf eine geandertes Konsumverhalten zulassen.

Abgeordneter Nachdem die Staatsregierung in der Antwort auf die Interpellation der SPD-
Stefan Fraktion (Drs. 17/5084) auf den barrierefreien Tourismus in der Region ,Fran-
Schuster kisches Seenland” eingeht und in der gleichen Drucksache auch vermerkt ist,
(SPD) dass keiner der Bahnhofe in der Region barrierefrei oder barrierearm ausge-

baut ist und auch keine Planungen diesbezilglich existieren, frage ich die
Staatsregierung, wie sie mit der Diskrepanz zwischen dem barrierefreien Aus-
bau einer Urlaubsregion auf der einen Seite und der fehlenden Barrierefreiheit
des offentlichen Personennahverkehrs vor Ort auf der anderen Seite kinftig
umgehen mochte?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Bau und Verkehr

Die Verkehrsstationen stehen im Eigentum der Deutschen Bahn AG (DB). Sie ist daher grundsatz-
lich fur die Planung und Ausflhrung des barrierefreien Ausbaus zustandig. Die Finanzierung liegt
gemal Art. 87e Abs. 4 des Grundgesetzes (GG) in der Verantwortung des Bundes. Dennoch hat
der Freistaat Bayern mit dem ,Bayern-Paket 2013-2018" ein Programm von insgesamt 60 Mio. Euro
fur den barrierefreien Ausbau von Bahnhdéfen und Haltestellen in Bayern aufgelegt, um den Ausbau
von solchen Bahnhéfen und Haltestellen zu forcieren, die die DB AG aufgrund ihrer Priorisierung
nicht barrierefrei ausgebaut hatte. Selbstverstandlich wird der Freistaat Bayern sein groRes Enga-
gement fur die Barrierefreiheit im Schienennahverkehr auch Uber das Jahr 2018 hinaus fortsetzen.

Neben den bisherigen Hauptkriterien (Fahrgastzahlen und Zustand der vorhandenen Anlagen) sol-
len kunftig auch die verkehrliche Knotenfunktion eines Bahnhofes sowie ein besonderer Bedarf an
Barrierefreiheit (z.B. touristisch bedeutende Orte, Kurorte, Standorte von Reha-Kliniken oder Be-
hinderteneinrichtungen) berlcksichtigt werden.

In welcher Geschwindigkeit der barrierefreie Ausbau der Verkehrsstationen fortgefiihrt werden
kann, hangt mafRgeblich von den zur Verfigung stehenden Mitteln ab. Die Staatsregierung wird En-
de 2015 bzw. Anfang 2016 ein Konzept zum weiteren Ausbau der Bahnhdfe und Haltepunkte vorle-
gen, in dem auch die Priorisierung kiinftiger MalRnahmen dargestellt wird.
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11.

12.

Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, welche Erkenntnisse liegen ihr aktuell bezlglich
Margit der Entwicklung der Einwohnerzahlen in den Stimmkreisen im Wahlkreis
Wild Oberpfalz vor und welche Auswirkungen zeichnen sich fir die Landtagswahl
(SPD) 2018 ab?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Bau und Verkehr
Fir die Stimmkreiseinteilung ist vor jeder Wahl ein gesetzlich geregeltes Verfahren vorgesehen.

Nach Art. 5 Abs. 5 des Landeswahlgesetzes (LWG) erstattet die Staatsregierung dem Landtag
36 Monate nach dem Tag, an dem der Landtag gewahlt worden ist, (also in dieser Wahlperiode bis
15. September 2016) einen schriftlichen Bericht Giber die Veranderung der Einwohnerzahlen in den
Wahl- und den Stimmkreisen. Der Bericht hat Vorschldge zur Anderung der Zahl der auf die Wahl-
kreise entfallenden Abgeordnetensitze und zur Anderung der Stimmkreiseinteilung zu enthalten,
soweit das durch die Veranderung der Einwohnerzahlen geboten ist.

Fir die Betrachtung mafgeblich ist der 33 Monate nach der Wahl des Landtags (also am 15. Juni
2016) vorliegende letzte — gemaR § 5 des Bevdlkerungsstatistikgesetzes (zum Monatsende) — fort-
geschriebene Stand der (deutschen Hauptwohnungs-)Bevolkerung (Art. 21 Abs. 1 Satz 3 LWG).
Diese Stichtagsregelung wurde mit Gesetz vom 11. Dezember 2012 (GVBI S. 620) eingeflhrt. Sie
dient dem Gesetzgeber auch als Grundlage fir die Stimmkreiseinteilung.

Die nach der gesetzlichen Stichtagsregelung mafigeblichen Einwohnerzahlen liegen noch nicht vor.
Erst im Zusammenhang mit der Erstellung des Stimmkreisberichts werden insoweit Einwohnerzah-
len entsprechend dem gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren erhoben und aufbereitet.

Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, ob und inwieweit sie die Rechtsauffassung des
Benno Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages teilt, wonach sich Stadt- und
Zierer Gemeinderate weder mit den derzeit diskutierten Handelsabkommen wie
(FREIE WAH- CETA, TTIP und TiSA befassen, noch entsprechende Entschliefungen zu
LER) diesem Thema verabschieden dirfen, weil es sich um sogenannte allgemein-

politische Angelegenheiten handelt, und unter welchen Rahmenbedingungen
die Staatsregierung die Madglichkeit sieht, dass sich Kommunalvertretungen
dennoch hierzu aulRern kénnen, insbesondere wenn ein ,spezifisch ortlicher
Bezug“ — beispielsweise zu Inhalten des Abkommens, die den Bereich der vor
Ort erbrachten offentlichen Dienstleistungen betreffen kénnen — in entspre-
chenden Entschliefungen nachgewiesen wird?
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Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Bau und Verkehr

Eine Gemeinde kann sich im Rahmen ihrer Aufgaben mit Themen befassen und entsprechende
Beschlisse fassen. Dementsprechend ist es Gemeinden auch maglich, sich mit einer etwaigen Be-
schrankung ihrer Aufgaben bzw. einer Einschrankung ihrer Aufgabenerfillung zu befassen. Eine
Befassungskompetenz besteht hingegen nicht flir allgemeinpolitische Fragen, weil Gemeinden nur
ein kommunalpolitisches und kein allgemeines politisches Mandat haben (vgl. Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts vom 14. Dezember 1990 — 7 C 37/89 — BVerwGE 87, 228). Ob ein Zusam-
menhang mit den gemeindlichen Aufgaben bzw. mit deren Erfiillung vorliegt oder ob es sich ledig-
lich um eine Stellungnahme mit allgemeinpolitischem Inhalt handelt, ist anhand des konkreten Ein-
zelfalls zu beurteilen. Bezogen auf internationale Handelsabkommen ist ein solcher Zusammen-
hang — je nach dem konkreten Inhalt des Beschlusses — mdglich. Insoweit wird die im Infobrief der
Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages vom 11. Februar 2015 (WD 3 - 3000 -
035/15) vertretene Auffassung zur Befassungs- und Beschlusskompetenz von Kommunalvertre-
tungen im Hinblick auf internationale Freihandelsabkommen nicht geteilt.

Geschéftsbereich des Staatsministeriums der Justiz

13. Abgeordneter Nachdem die Staatsregierung in der Antwort auf meine Anfrage zum Plenum
Dr. Sepp (Drs. 17/ 5308) zum weiteren Vorgehen in Sachen ,Mein Kampf“ vom 11. Feb-
Diirr ruar 2015 berichtet hat, dass das Thema Gegenstand der 85. Konferenz der
(BUNDNIS Justizministerinnen und Justizminister am 25. und 26. Juni 2014 war und auch
90/DIE GRU- der Arbeitstagung der Generalstaatsanwaltinnen und Generalstaatsanwalte
NEN) am 20. und 21. November 2014, frage ich die Staatsregierung, welche Be-

schlisse dabei hinsichtlich von kommentierten Ausgaben gefasst wurden,
welche Kriterien kommentierte Ausgaben erfillen missen, dass sie zivil- und
strafrechtlich unbeanstandet bleiben, und wie im Wortlaut die Protokolle und
Beschlusse der Arbeitstagung der Generalstaatsanwaltschaften lauten?

Antwort des Staatsministeriums der Justiz

Auf der 85. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister am 25. und 26. Juni 2014 wurde —
malfgeblich auf Betreiben und Vorschlag des Bayerischen Staatsministers der Justiz — einstimmig
folgender Beschluss gefasst:

1. Hitlers ,Mein Kampf* ist ein furchtbares Beispiel einer menschenverachtenden Schrift.

2. Die Justizministerinnen und Justizminister sind sich einig, dass eine unkommentierte Ver-
breitung von Hitlers ,Mein Kampf“ auch nach Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist zum
31. Dezember 2015 verhindert werden soll.

3. Die Justizministerinnen und Justizminister bitten die Generalstaatsanwaltinnen und Gene-
ralstaatsanwalte, sich auf ihrer Arbeitstagung mit dem Generalbundesanwalt am 20. und
21. November 2014 in Karlsruhe mit den strafrechtlichen Fragen der Thematik zu befassen
und die Justizministerkonferenz tiber das Ergebnis zu unterrichten.
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Zu kommentierten Ausgaben wurden auf der 85. Konferenz der Justizministerinnen und Justizmi-
nister keine Beschlisse gefasst.

Die Arbeitstagung des Generalbundesanwalts mit den Generalstaatsanwaltinnen und General-
staatsanwalten sowie ausléndischen Vertretern oberster Staatsanwaltschaften Gber Fragen straf-
rechtlichen Staatsschutzes vom 20. bis 21. November 2014 in Karlsruhe hat sich aufgrund des vor-
genannten Beschlusses der Justizministerkonferenz u.a. auch mit der Frage des Umgangs mit
.Mein Kampf* beschaftigt.

Die Arbeitstagung hat, soweit hier bekannt, diesbeziiglich keine férmlichen Beschliisse gefasst. Die
Teilnehmer der Arbeitstagung haben lediglich ihre Rechtsauffassung geauliert, dass die Verbrei-
tung der unkommentierten Ausgabe von Hitlers ,Mein Kampf* strafbar ist. Der Generalbundesan-
walt hat eine offizielle Benachrichtigung der Justizministerinnen und Justizminister Uber das Bera-
tungsergebnis zugesagt; diese Benachrichtigung ist allerdings noch nicht erfolgt.

Ein offizielles Protokoll der Arbeitstagung liegt hier ebenfalls noch nicht vor. Der Generalbundesan-
walt hat im Februar 2015 den Entwurf des Protokolls versandt, zu dem die Teilnehmer bis zum
27. Februar 2015 Anderungswiinsche anbringen konnten. Vor diesem Hintergrund geht das
Staatsministerium der Justiz davon aus, dass der Generalbundesanwalt demnachst die Landesjus-
tizminister offiziell informieren wird.

Weder die Justizministerkonferenz noch die Arbeitstagung der Generalstaatsanwaltinnen und Ge-
neralstaatsanwalte haben sich mit kommentierten Ausgaben von ,Mein Kampf“ befasst.

Eine Kommentierung kann strafrechtlich eine Rolle spielen im Hinblick auf die sogenannte ,Sozial-
adaquanzklausel” in § 130 Abs. 7 in Verbindung mit § 86 Abs. 3 des Strafgesetzbuches (StGB).
Danach ist eine Ausnahme von der Strafbarkeit der Herstellung und Verbreitung volksverhetzender
Schriften gemaf § 130 Abs. 2 StGB vorgesehen,

»(...) wenn das Propagandamittel oder die Handlung der staatsbiirgerlichen Aufklarung, der Abwehr
verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Leh-
re, der Berichterstattung tUber Vorgénge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder &hnlichen
Zwecken dient®.

Die ,Sozialadaquanzklausel“ soll insbesondere der Berucksichtigung der Grundrechte der Presse-,
Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit dienen. Deren Berlcksichtigung kann die strafrechtliche Un-
bedenklichkeit einer Neuausgabe dann nahelegen, wenn sie sich vom Inhalt des Originals klar dis-
tanziert bzw. auf die Verdeutlichung des Umstands zielt, dass dieser urspriingliche Inhalt solchen
Wertungen des Grundgesetzes zuwiderlauft, die gerade in bewusster Ablehnung des Nationalsozia-
lismus getroffen wurden. Somit fihrt nicht jegliche Kommentierung der Schrift ,Mein Kampf* zu ei-
nem Wegfall der Strafbarkeit. Vielmehr hat eine grundrechtsorientierte Auslegung auch zu berick-
sichtigen, dass die Schrift vielfach Ausfihrungen enthalt, die in ihrem fanatischen und menschen-
verachtenden Hass gegenuber Juden Ruckwirkungen auf die Auslegung der Vorschrift haben
muss. Der Umfang und die Intensitat des volksverhetzenden Inhalts der Schrift ist daher nach hie-
siger Auffassung — Rechtsprechung zu dieser konkreten Frage ist bislang nicht bekannt geworden —
auch fur die Frage von Bedeutung, welchen Anforderungen eine strafrechtlich unbedenkliche
Kommentierung gentigen muss und wann die Herstellung und Verbreitung einer kommentierten
Neuausgabe den in § 86 Abs. 3 StGB genannten Zwecken ,dient“. Fir die strafrechtliche Prifung
und Abwagung kann — insbesondere — zu beriicksichtigen sein, ob eine solche Ausgabe

— sich zu wesentlichen volksverhetzenden Ausfiihrungen in der Schrift hinreichend ausfihr-
lich, aufklarend und distanzierend-kritisch auf3ert,

— wissenschaftlichen Anspriichen genugt,

— nicht auf anreiRerische und primar kommerziell orientierte Massenverbreitung angelegt ist,

— sich an einen der NS-ldeologie unverdachtigen Leserkreis richtet und von entsprechend
unverdachtigen Personen erstellt ist und
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14.

— nicht die naheliegende Gefahr einer Umgestaltung und in der Folge zweckwidrigen Ver-
wendung fir einschldgige Personenkreise schafft.

Letztlich kann die Frage der Reichweite der sog. Sozialaddquanzklausel nur im Einzelfall anhand
der jeweiligen Umstande und unter Vornahme einer abwagenden Wertung beurteilt werden. Die
verbindliche Beurteilung ist Aufgabe der Gerichte, die hieriiber in richterlicher Unabhangigkeit zu
entscheiden haben.

Mit zivilrechtlichen Mitteln des Urheberrechts kann gegen den Nachdruck der Schrift ,Mein Kampf*
mit Ablauf des Jahres 2015 nicht mehr vorgegangen werden, da das Urheberrecht 70 Jahre nach
Ablauf des Todesjahres des Urhebers erlischt, bei ,Mein Kampf* also mit Ablauf des Jahres 2015.
Ob etwaige Nachdrucke kommentiert oder unkommentiert herausgegeben werden, ist daher urhe-
berrechtlich ohne Bedeutung.

Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, welche strafrechtlichen Ermittlungen und Diszip-
Ulrike linarverfahren laufen derzeit gegen den Landgerichtsarzt beim Landgericht
Gote Ingolstadt, Dr. Hubert Haderthauer, mit welcher Begriindung ist dieser trotz der
(BUNDNIS vorgenannten Verfahren bislang nicht vom Dienst suspendiert worden und wie
90/DIE GRU- bewertet die Staatsregierung den Umstand, dass Dr. Hubert Haderthauer auch
NEN) in solchen Gerichtsverfahren als Arzt aussagt, in denen die Angeklagten vom

selben Strafverteidiger vertreten werden, der seinerseits gegen Dr. Hubert
Haderthauer Strafanzeige im Namen des Psychiatrieinsassen Roland S. ge-
stellt hat?

Antwort des Staatsministeriums der Justiz

Die Staatsanwaltschaft Miinchen Il fihrt derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen Vorgangen in Zu-
sammenhang mit der VerauRerung von Kraftfahrzeug-Oldtimer-Modellen. Die Ermittlungen dauern
an. Nahere Angaben zum gegenwartigen Stand sind im Hinblick auf eine zu besorgende Gefahr-
dung des Ermittlungserfolges zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht mdglich. Weitere Ermittlungsver-
fahren sind derzeit nicht anhangig. Eine Strafanzeige des Verurteilten S. bzw. seines Rechtsan-
walts ist bislang nicht eingegangen.

Die Landesanwaltschaft Bayern hat mit Verfigung vom 9. Juli 2013 ein Disziplinarverfahren wegen
der Durchfuhrung und Abrechnung technischer Laborleistungen im Zusammenhang mit Drogen-
screenings im Auftrag der Justiz sowie wegen der Betatigung im Rahmen der Firma Sapor Modell-
technik eingeleitet. Mit Verfligung vom 30. Mai 2014 wurde das Disziplinarverfahren von der Lan-
desanwaltschaft Bayern wegen der Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens ausge-
setzt.

Nach Art. 39 Abs. 1 des Bayerischen Disziplinargesetzes (BayDG) kann die Disziplinarbehoérde ei-
nen Beamten oder eine Beamtin gleichzeitig mit oder nach der Einleitung des Disziplinarverfahrens
vorlaufig des Dienstes entheben, wenn im Disziplinarverfahren voraussichtlich auf Entfernung aus
dem Beamtenverhaltnis oder auf Aberkennung des Ruhegehalts erkannt werden wird oder wenn
voraussichtlich eine Entlassung nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 oder § 23 Abs. 4 des Beamtenstatusgeset-
zes (BeamtStG) erfolgen wird. Sie kann den Beamten oder die Beamtin aulRerdem vorlaufig des
Dienstes entheben, wenn durch das Verbleiben im Dienst der Dienstbetrieb oder die Ermittlungen
wesentlich beeintrachtigt wirden und die vorlaufige Dienstenthebung zu der Bedeutung der Sache
und der zu erwartenden Disziplinarmaflnahme nicht auRer Verhaltnis steht.
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Eine vorlaufige Dienstenthebung ist danach nur in engen rechtlichen Grenzen mdglich, wobei der
Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit zu beachten ist. Hierbei ist unter anderem zwischen einem et-
waigen dienstlichen bzw. 6ffentlichen Interesse an einer Unterbindung der dienstlichen Tatigkeit
und den berechtigten Belangen des Beamten, seine dienstliche Tatigkeit fortsetzen zu kénnen, ab-
zuwagen.

Der aktuelle Ermittlungsstand Iasst noch keine Prognose Uber eine mdgliche DisziplinarmalRnahme
zu. Von einer wesentlichen Beeintrachtigung des Dienstbetriebs, die eine vorlaufige Dienstenthe-
bung ermdglichen wirde, ist unter Abwagung mit den Belangen des Beamten, seine dienstliche Ta-
tigkeit fortfiihren zu kénnen, nicht auszugehen.

In dem in der Anfrage angesprochenen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Mordes an
einem zwolfjahrigen Madchen beauftragte die Staatsanwaltschaft Ingolstadt nach der Festnahme
des Tatverdachtigen am Sonntag, 16. Februar 2014, spat abends den diensthabenden Landge-
richtsarzt des Bezirks mit der Durchfiihrung der ermittlungsrichterlich angeordneten kérperlichen
Untersuchung im Hinblick auf tatrelevante Spuren sowie mit der Entnahme einer Blutprobe. Die
MaRnahme war kurzfristig erforderlich, um etwaig noch vorhandene Spuren zeitnah zu sichern. Es
war vonnéten, hierzu einen forensisch erfahrenen Mediziner und Sachverstéandigen beizuziehen.

Mit der Erstellung eines Gutachtens zur Frage der Schuldfahigkeit und des Vorliegens der Voraus-
setzungen der §§ 63, 64 und 66 des Strafgesetzbuches (StGB) wurde ein anderer, externer Sach-
verstandiger beauftragt.

In der Hauptverhandlung vor dem Landgericht Ingolstadt am 9. Marz 2015 wurde der Landgerichts-
arzt als Sachverstandiger zu seinen Wahrnehmungen vom 16. Februar 2014 Uber die korperliche
und psychische Verfassung des Angeklagten am Festnahmetag und seinen darauf beruhenden
gutachtlichen Feststellungen befragt. Der Verteidiger des Angeklagten stellte keinen Befangen-
heitsantrag gegen den Landgerichtsarzt.

Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, was ist der aktuelle Stand der statistischen Un-
Andreas tersuchungen zur zukiinftigen Gebietskulisse der Mietpreisbremse, wann wer-
Lotte den diese Untersuchungen abgeschlossen sein, und welche Gebiete sind
(SPD) nach derzeitigem Stand fiir die Mietpreisbegrenzung avisiert?

Antwort des Staatsministeriums der Justiz

Die statistischen Erhebungen durch das Bayerische Landesamt fir Statistik und Datenverarbeitung
sind abgeschlossen. Aufgrund der voraussichtlich spatestens im April 2015 vorliegenden Ergebnis-
se werden nochmals die Gemeinden angehdért werden, bei denen die eigene gemeindliche Ein-
schatzung hiervon abweicht. Es ist zu erwarten, dass insbesondere Kommunen in den Ballungs-
zentren als Gebiete fir die sogenannte Mietpreisbremse in Betracht kommen. Nach Abschluss der
Vorarbeiten wird die Staatsregierung die Gebiete, in denen die Voraussetzungen fir eine Begren-
zung der zulassigen Miethdhe bei Mietbeginn vorliegen, durch Erlass einer Rechtsverordnung fest-
legen.
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Geschiftsbereich des Staatsministeriums fiir Bildung und Kultus, Wissenschaft und
Kunst

16. Abgeordneter Nachdem das bedeutende Kulturerbe Bayerns zu erhalten und zu starken ist
Prof. (Univ. Li- und in den nachsten Jahren zahlreiche Museen, Kultureinrichtungen usw.
ma) Dr. Peter saniert bzw. neugebaut werden mussen, frage ich die Staatsregierung, ob bei
Bauer den anstehenden bzw. bereits laufenden MaRnahmen (Deutsches Museum
(FREIE WAH- Minchen ohne Gesamtkonzept Museumsinsel ca. 400 Mio. Euro, Museum
LER) Mensch und Natur Minchen ca. 80 Mio. Euro, Haus der Kunst Minchen ca.

60 Mio. Euro, Neuer Konzertsaal Minchen ca. 300 Mio. Euro, Haus der Baye-
rischen Geschichte Regensburg ca. 200 Mio. Euro sowie zusétzlich andere
Vorhaben in Altbayern) der verfassungsgemafe Auftrag erfullt wird, namlich
gleichwertige Lebensverhéltnisse in ganz Bayern herzustellen, wenn keine
vergleichbaren Projekte und kein auch nur anndhernd hohes Férdervolumen
fir Nordbayern vorgesehen sind?

Antwort des Staatsministeriums fiir Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Es ist ein zentrales Anliegen der Kulturpolitik der Staatsregierung, Kunst und Kultur in der ganzen
Flache des Landes und fir alle Bewohner Bayerns zu férdern.

Zunachst wird zu den in der Frage angesprochenen MalRnahmen Folgendes ausgefihrt:

Bei der in der Frage angesprochenen Maflnahme ,Deutsches Museum® handelt es sich um das
Projekt ,Zukunftsinitiative Deutsches Museum®. Fur dieses Projekt steht derzeit ein Finanzrahmen
in Hohe von insgesamt 445 Mio. Euro zur Verfugung. Von diesen 445 Mio. Euro tragt der Bund
180 Mio. Euro, 45 Mio. Euro stehen tUber Spenden zur Verfigung, 180 Mio. Euro steuert der Frei-
staat Bayern hinzu und weitere 40 Mio. Euro werden durch Umschichtungen aus dem Investitions-
haushalt des Deutschen Museums in das Projekt flieRen. Aullerdem sieht der Kabinettsbeschluss
der Staatsregierung vom 5. August 2014 die Einrichtung einer AuRenstelle des Deutschen Muse-
ums in Ndrnberg im Rahmen der Nordbayern-Initiative vor. Hierzu wird zunachst ein belastbares
und mit allen Beteiligten abzustimmendes Konzept erarbeitet.

Hinsichtlich des angesprochenen Punktes Konzertsaal Minchen wird derzeit aufgrund einer Ent-
scheidung von Ministerprasident Horst Seehofer und Oberblrgermeister Dieter Reiter gepruft, wie —
gemeinsam mit der Landeshauptstadt — die Verbesserung der beiden bestehenden groRen sym-
phonischen Konzertsale (Philharmonie im Gasteig und Herkulessaal) erzielt werden kann. Zudem
wird darauf hingewiesen, dass fur Konzertsaalneubauten bzw. entsprechende Baumafinahmen im
gesamten Freistaat Bayern Mdglichkeiten einer staatlichen Unterstiitzung bestehen. So wurde in
den letzten Jahren beispielsweise die Konzerthalle in Bamberg Uber FAG-Mittel bezuschusst und in
Nurnberg die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie fir einen neuen kommunalen Konzertsaal er-
mdglicht.

Die Gesamtkosten des Neubaus des Hauses der Bayerischen Geschichte Regensburg belaufen
sich auf 67,3 Mio. Euro und nicht auf 200 Mio. Euro.

Staatliche Baumalinahmen im Kulturbereich werden derzeit auch in Nordbayern verwirklicht, so die
Grolke Baumalinahme ,Tiefdepot im GroRRen Klosterhof im Germanischen Nationalmuseum in
Nirnberg“ mit einem Kostenvolumen von 32 Mio. Euro (gemeinsame Finanzierung Bund und Frei-
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staat). An der Generalsanierung des Festspielhauses Bayreuth wird sich der Freistaat mit 10 Mio.
Euro beteiligen.

Um in allen Landesteilen Bayerns weitere kulturelle Impulse zu setzen, haben die Staatsregierung
und der Landtag 2012 das Bayerische Kulturkonzept beschlossen, in dem sich die verschiedenen
Regionen des Freistaates Bayern widerspiegeln. Insgesamt 76 Mio. Euro zuséatzlich hat Bayern im
Doppelhaushalt 2013/2014 fiir Projekte des Kulturkonzeptes sowie fiir eine Férderung der Entwick-
lung der nichtstaatlichen Theater, Orchester und Museen, der Sing- und Musikschulen und der Lai-
enmusikverbande und fir die Denkmalpflege zur Verfligung gestellt. Im Doppelhaushalt 2015/2016
ist es gelungen, diese gezielte Schwerpunktsetzung fiir die Kultur in der Flache des Landes finanzi-
ell zu verstetigen.

Der Freistaat Bayern unterstitzt Kommunen und kommunale Zweckverbande im Einzelnen aus
zahlreichen Foérderprogrammen unmittelbar finanziell.

Hier sei nur der Kulturfonds Bayern genannt, mit dem jahrlich bis zu 7 Mio. Euro zur Starkung der
Kultur au3erhalb der Metropolen Miinchen und Nirnberg ausgegeben werden. Hier sind vor allem
die Férderung von Investitionen und Projekten im Theaterbereich, beim Bau und Ausbau von Aus-
stellungsraumen und sog. Kinstlerhausern, beim Bau und Ausbau von Veranstaltungs- und Probe-
raumen, bei Bibliotheken und Archiven sowie beim Bau und bei der Ausstattung von Spielstatten in
der Heimatpflege zu nennen. 2014 neu hinzugekommen ist zunachst fir finf Jahre als gezielte
MaRBnahme zur Forderung strukturschwacher Regionen die Férderung von Investitionen bei kom-
munalen multifunktionalen Kulturzentren.

Der Freistaat Bayern hat zudem in der jingeren Vergangenheit verschiedene Kommunen bzw.
kommunale Zweckverbande durch Verstaatlichung von Einrichtungen bei der Erfiillung von Aufga-
ben im Bereich der Kulturpflege entlastet. Auch auf diese Weise werden kulturelle Einrichtungen in
allen Landesteilen staatlich geférdert. Zu nennen waren hier die Verstaatlichung der kommunalen
Hochschule fiir Musik Niirnberg-Augsburg zum 1. Januar 2008 und die Ubernahme der Staats- und
Stadtbibliothek Augsburg in staatliche Tragerschaft zum 1. Dezember 2012.

AuRerdem wurde im Zuge der Umsetzung der Regierungserklarung des Ministerprasidenten Horst
Seehofer vom 12. November 2013 dem Ziel Rechnung getragen, im Rahmen des Bayerischen Kul-
turkonzepts in jedem Regierungsbezirk ein staatliches Museum einzurichten. In der Folge wurden
das Porzellanikon in Selb und Hohenberg a. d. Eger und das Glasmuseum Frauenau zum 1. Janu-
ar 2014 in staatliche Tragerschaft Gbernommen. Da das Mainfrankische Museum in Wurzburg ei-
nen herausragenden Stellenwert als identitatstiffendes Element der Kulturregion Mainfranken hat
und auch fur ganz Bayern von grofer Bedeutung ist, ist dort im Rahmen des Bayerischen Kultur-
konzepts ebenfalls eine staatliche Entlastung des Tragers geplant.

Abgeordneter Schriftliche Anfrage, die als Anfrage zum Plenum gestellt wurde (§ 72 Abs. 1

Dr. Sepp Satz 2 BayL TGeschQ):

RBU(ErNDNIS Auch nach der Beantwortung meiner Schriftichen Anfrage vom 23. Oktober
- 2014 betreffend ,Museum Brandhorst® auf Drs. 17/4611 hat die Staatsregie-

90/DIE GRU- . T : . A

NEN) rung nicht hinreichend dargelegt, ob sich die in Deutschland unter den gréRe-

ren Museen wohl singulare Konstruktion eines Museums, das als staatliche
Einrichtung betrieben wird, der Staat aber bei der Berufung der Leitung und
der Bestimmung der Aktivitdten kein Mitspracherecht hat, bewahrt hat. Des-
halb frage ich die Staatsregierung:

1. Wer ist Mitglied in den Organen der Udo und Anette Brandhorst Stiftung?

1.1 Wer entscheidet Uber die Mitgliedschaft?

2. Was geschieht mit dem Stiftungsvermdgen und der Sammlung nach dem
Tod von Udo Brandhorst?
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2.1 Ist ausgeschlossen, dass die Erben von Udo Brandhorst nach seinem Tod
Anspriche auf das Stiftungsvermégen und die Sammlung geltend machen
kénnen?

3. Wird die Stiftung nach dem Tod von Udo Brandhorst weiterbestehen?

3.1 Wird der Freistaat Bayern in diesem Fall in den Stiftungsgremien vertreten
sein?

3.2 Ist geregelt, auf wie viele Jahre nach dem Tod von Udo Brandhorst die
Leitung weiterhin von der Stiftung bestimmt wird?

4. Koénnen Kunstwerke tatsachlich nur ,zum Zwecke des Austauschs von
Sammlungsobjekten® verkauft werden, wie es in der Antwort auf die Schriftli-
che Anfrage behauptet wird, oder auch ohne neue zu erwerben?

4.1 Wie viele Kunstobjekte wurden seit Eréffnung des Museums verkauft?

4.2 Wurden dabei aus der offentlichen Prasentation in einem staatlichen Mu-
seum resultierende Wertzuwachse realisiert?

4.3 Werden im Museum auch Kunstwerke aus Privatbesitz, etwa von Udo
Brandhorst oder anderer Sammler, gezeigt?

4.4 Wer entscheidet Gber Auswahl und Hangung der gezeigten Kunstwerke?
5. Wie viele Kunstobjekte wurden bisher dem Freistaat Bayern lbereignet?

5.1 Was war jeweils die Gegenleistung des Freistaats Bayern?

6. Was sind die Inhalte der Kooperationsvereinbarung aus dem Jahr 2007?

6.1 Wie viele der fiir die Sammlung Brandhorst tatigen Personen sind Mitarbei-
ter der Bayerischen Staatsgemaldesammlungen?

6.2 Welche Rechte hat der Direktor der Sammlung ihnen gegenuber?

6.3 Wie viele Mitarbeiter beschéaftigt die Udo und Anette Brandhorst Stiftung?
6.4 Wie sind die Zustandigkeiten der Mitarbeiter der Staatsgemaldesammlun-
gen und die der Stiftung geregelt?

7. Welche kunstlerischen und wissenschaftlichen Projekte, deren Férderung
die Satzung der Stiftung vorsieht, wurden bisher realisiert?

7.1 Wurden sie jeweils mit den Staatsgemaldesammlungen abgestimmt?

7.2 Wurden die Projekte ausschlief3lich von Stiftungsmitarbeitern durchge-
fuhrt?

8. Wird die Projektarbeit der Stiftung in Rechnung gestellt, falls sie von Mitar-
beitern der Staatsgemaldesammlungen geleistet wird?

8.1 Muss die Stiftung fir Leistungen der zentralen Einrichtungen bzw. der
Staatsgemaldesammlungen bezahlen?

Antwort des Staatsministeriums fiir Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Zu Frage 1:

Die Udo und Anette Brandhorst Stiftung ist eine rechtsfahige o&ffentliche Stiftung des Burgerlichen
Rechts. Nach Kenntnis der Staatsregierung gehért der Stifter Udo Brandhorst dem Stiftungsvor-
stand an. Darlber hinausgehende Informationen uber Mitglieder in den Organen der Stiftung liegen
der Staatsregierung nicht vor.

Zu Frage 1.1.:

Dies ist interne Angelegenheit der Stiftung, hierzu kann die Staatsregierung keine Angaben ma-

chen.

Zu Frage 2:

Der Tod von Udo Brandhorst hat nach hiesigen Informationen keinen Einfluss auf das Stiftungs-
vermdgen. Die Sammlung Brandhorst wird auch nach dem Tod des Stifters dauerhaft im Museum
Brandhorst ausgestellit.
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Zu Frage 2.1:

Es ist nicht ersichtlich auf welcher Rechtsgrundlage Erben von Udo Brandhorst Anspriiche auf das
Stiftungsvermdgen geltend machen kénnten. Im Ubrigen wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen.

Zu Frage 3:
Ja, die Stiftung ist auf Dauer angelegt.
Zu Frage 3.1.:

Nach dem Ableben des Stifters wird der Staatsminister fir Bildung und Kultus, Wissenschaft und
Kunst und der Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemaldesammlungen dem Stiftungsbeirat
kraft Amtes angehoren.

Zu Frage 3.2:

Soweit mit der Frage die Leitung des Museums fiir die Sammlung Brandhorst gemeint sein sollte,
ist darauf hinzuweisen, dass das Museum als Einrichtung der Bayerischen Staatsgemaldesamm-
lungen betrieben wird und dem Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemaldesammlungen unter-
steht.

Zu Frage 4:

Verkaufe von Kunstwerken sind nur zum Zwecke des Austausches von Sammlungsobjekten mog-
lich.

Zu Frage 4.1:

Erkenntnisse Uber Verkaufe von Kunstwerken der Sammlung Brandhorst liegen der Staatsregie-
rung nicht vor.

Zu Frage 4.2:
Hierzu wird auf die Antwort zu Frage 4.1 verwiesen.
Zu Frage 4.3:

Soweit die Kunstwerke nicht im Eigentum des Freistaates stehen, befinden sie sich nach den vor-
liegenden Informationen im Eigentum der Udo und Anette Brandhorst Stiftung. Es kann nicht aus-
geschlossen werden, das einzelne Kunstwerke, die als solche der Stiftung inventarisiert sind, im Ei-
gentum von Herrn Udo Brandhorst stehen. Insoweit besteht keine praktische Notwendigkeit zur Dif-
ferenzierung. Vereinzelt werden im Museum auch vorliibergehend Werke Dritter gezeigt.

Zu Frage 4.4:

Verantwortlich fur das Museum fur die Sammlung Brandhorst ist der Generaldirektor der Bayeri-
schen Staatsgemaldesammlungen. Er arbeitet eng mit der Stiftung und ihren Mitarbeitern zusam-
men.

Zu Frage 5:
Es wurden 139 Kunstwerke Ubereignet.
Zu Frage 5.1.:

Hinsichtlich der aufgrund des Erbfalls nach Frau Anette Brandhorst anfallenden Erbschaftssteuer
wurde im Jahr 2002 ein offentlich-rechtlicher Vertrag nach § 224a der Abgabeordnung (AO) ge-
schlossen. Mit diesem Vertrag wurden Kunstgegenstande zur Tilgung der Erbschaftsteuer an Zah-
lungs statt an den Freistaat Bayern (ibertragen. Insoweit war Gegenleistung fiir die Ubertragung
dieser Kunstgegenstande als Erflllung des offentlich-rechtlichen Vertrages die Tilgung bzw. die
Verrechnung der entstandenen Erbschaftsteuer.

Zu Frage 6:

Die Kooperationsvereinbarung regelt die gute Zusammenarbeit zwischen den Bayerischen Staats-
gemaldesammlungen und der Udo und Anette Brandhorst Stiftung und ihrer Mitarbeiter.
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Zu Frage 6.1:

Die Udo und Anette Brandhorst Stiftung verfigt Uber eigenes Personal. Mitarbeiter der Staatsge-
maldesammlungen sind ausschlieBlich fur das Museum fur die Sammlung Brandhorst tatig und
Ubernehmen keine Aufgaben fir die Stiftung. Die konkrete Zahl der Mitarbeiter der Staatsgemalde-
sammlungen, die fiir das Museum fiir die Sammlung Brandhorst tatig sind, kann nicht genannt wer-
den, da hier eine Vielzahl von Mitarbeitern der Zentralverwaltung betroffen sind, deren Arbeit nicht
einzelnen Museen der Staatsgemaldesammlungen zugeordnet werden kann.

Zu Frage 6.2:

Mitarbeiter der Udo und Anette Brandhorst Stiftung haben kein Weisungsrecht gegeniiber Mitarbei-
tern der Bayerischen Staatsgemaldesammlungen. Handlungen, die den Verantwortungsbereich der
Bayerischen Staatsgemaldesammlungen berthren, dirfen nur im Einvernehmen mit dem General-
direktor der Bayerischen Staatsgemaldesammlungen durchgefiihrt werden.

Zu Frage 6.3:

Die Anzahl der Mitarbeiter der Udo und Anette Brandhorst Stiftung ist der Staatsregierung nicht be-
kannt.

Zu Frage 6.4:

Handlungen, die den Verantwortungsbereich der Bayerischen Staatsgemaldesammlungen beriih-
ren, dirfen nur mit Zustimmung des Generaldirektors durchgefiihrt werden.

Zuden Fragen7,7.1und 7.2.

Welche Projekte die Stiftung Udo und Anette Brandhorst aulRerhalb der Ausstellungen im Museum
fir die Sammlung Brandhorst durchfiihrt, ist der Staatsregierung nicht bekannt.

Zu den Fragen 8 und 8.1.:

Projekte aulRerhalb des Museums fiir die Sammlung Brandhorst wurden bisher nicht von den Baye-
rischen Staatsgemaldesammlungen unterstitzt.

Abgeordneter Schriftliche Anfrage, die als Anfrage zum Plenum gestellt wurde (§ 72 Abs. 1
Dr. Sepp Satz 2 Bayl TGeschQ):

I?3u(;rNDNIS Ich frage die Staatsregierung:

( - 1. Welche Vertrage und Vereinbarungen hat der Freistaat Bayern hinsichtlich
90/DIE GRU- . .

NEN) der Errichtung des Museums Brandhorst, des Museumsbetriebs und

-unterhalts, seiner Sammlung und der Zusammenarbeit und Kooperation mit
den Staatsgemaldesammlungen mit wem abgeschlossen?

2. Wann wurden sie unterzeichnet?
3. Wie ist ihr Wortlaut?

Antwort des Staatsministeriums fiir Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Zu Frage 1:

Der Freistaat Bayern hat am 20. September 1999 eine Vereinbarung Uber die Unterbringung der
Privatsammlung moderner Gegenwartskunst von Udo und Anette Brandhost in Bayern mit der Udo
und Anette Brandhorst Stiftung sowie mit Herrn Udo Brandhorst abgeschlossen. Am 5. Juni 2002
hat der Freistaat Bayernmit Herrn Udo Brandhorst eine Vereinbarung gemaf § 224a der Abgaben-
ordnung geschlossen. Am 16./20. November 2007 hat der Freistaat Bayern eine Kooperationsver-
einbarung mit der Udo und Anette Brandhorst Stiftung geschlossen.
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Zu Frage 2:
Hierzu wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

Zu Frage 3:

Der Wortlaut der beiden erstgenannten Vereinbarungen unterliegt dem Steuergeheimnis und kann
daher nicht mitgeteilt werden. Die Kooperationsvereinbarung vom 16./20. November 2007 dient der
vertrauensvollen Zusammenarbeit von den Staatsgemaldesammlungen und der Udo und Anette
Brandhost Stiftung und ist in diesem Interesse vertraulich zu behandeln.

19. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, welche Altersstruktur hatten die 6.031 Lehrkraf-
Martin te, die an Bayerns Schulen zum Stichtag 20. Oktober 2013 einen befristeten
Gull Arbeitsvertrag hatten und wie war das Verhaltnis von Mannern und Frauen
(SPD) (bitte nach Schularten getrennt angeben)?

Antwort des Staatsministeriums fiir Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
Nachfolgender Tabelle ist die Anzahl der zum Erhebungsstichtag bestehenden befristeten Arbeits-

vertrage von beim Freistaat Bayern beschaftigten Lehrkraften in Aufgliederung nach Schularten und
nach Altersstruktur zu entnehmen.

Tabelle 1. Befristete Arbeitsvertrage nach Alter der Lehrkrafte

Befristete Arbeitsvertrage’ von Lehrkraften des Freistaats Bayern
zum Stichtag 01.10.2013 an allgemein bildenden Schulen
bzw. 20.10.2013 an beruflichen Schulen?
Alter
am darunter an
Erhebungsstichtag ) X y
insgesamt | der Grund-, .. en

9 Mittel-/ dem Forder- der dem. beruflichen
Hauptschule zentrum Realschule | Gymnasium Schulen?
bis 25 Jahre 177 46 18 20 43 50
26 bis 35 Jahre 2778 787 319 580 499 593
36 bis 45 Jahre 1138 149 57 102 408 422
46 bis 55 Jahre 1310 50 42 121 609 488
56 bis 65 Jahre 543 32 10 31 241 229
Uber 65 Jahre 85 6 3 6 26 44
|zusammen 6 031 1070 449 860 1826 1826

' Ohne befristete Vertrage mit Zusage auf Ubernahme.
% EinschlieBlich Wirtschaftsschule.

Die Anzahl der befristeten Arbeitsvertrage nach Geschlecht der Lehrkrafte sowie die prozentuale
Verteilung sind in der Tabelle 2 dargestellt.
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Tabelle 2. Befristete Arbeitsvertrage nach Geschlecht der Lehrkrifte

Befristete Arbeitsvertrage’ von Lehrkraften des Freistaats Bayern
zum Stichtag 01.10.2013 an allgemein bildenden Schulen
bzw. 20.10.2013 an beruflichen Schulen?
Geschlecht darunter an

insgesamt | der Grund-, . den
Mittel-/ | 9™ Ftorder- R Iderh el dem beruflichen
Hauptschule zentrum ealschule ymnasium Schulen?

mannlich absolut 2 096 195 96 264 654 887
anteilig 34,8 % 18,2 % 21,4 % 30,7 % 35,8 % 48,6 %

weiblich absolut 3935 875 353 596 1172 939
anteilig 65,2 % 81,8 % 78,6 % 69,3 % 64,2 % 51,4 %

zusammen 6 031 1070 449 860 1826 1826

' Ohne befristete Vertrage mit Zusage auf Ubernahme.
2 EinschlieBlich Wirtschaftsschule.

Lehrkrafte mit befristetem Arbeitsvertrag sind vielfach nur stundenweise oder mit geringem Be-
schaftigungsumfang tatig. Die in den Tabellen genannten 6.031 befristeten Arbeitsvertrage entspre-
chen in ihrem Stundenumfang 3.282 Vollzeitaquivalenten, was einen Anteil von 3,7 Prozent an der
Gesamtkapazitat an diesen Schularten ausmacht.

Abgeordnete

Kathi
Petersen
(SPD)

Ich frage die Staatsregierung, wie viele der 6.031 Lehrkrafte, die zum 20. Ok-
tober 2013 einen befristeten Arbeitsvertrag hatten, waren bereits zu den Stich-
tagen 20. Oktober 2012 und 20. Oktober 2011 beschéftigt und wann endete
das Arbeitsverhaltnis dieser Lehrkrafte jeweils (bitte nach Schularten getrennt
angeben)?

Antwort des Staatsministeriums fiir Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Die Anzahl der befristeten Arbeitsvertrage, die zum Stichtag 1. Oktober 2013 an allgemein bilden-
den Schulen bzw. 20.10.2013 an beruflichen Schulen vorlagen, ist in der folgenden Tabelle darge-
stellt. Die Anzahl der befristeten Arbeitsvertrdge von Lehrkraften, die bereits im Schuljahr
2012/2013 bzw. 2011/2012 einen befristeten Arbeitsvertrag hatten, kann ebenfalls der Tabelle ent-
nommen werden.
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21.

Tabelle. Befristete Arbeitsvertrage von Lehrkraften im Schuljahr 2013/14 und deren Arbeitsverhaltnis im Schuljahr
2012/2013 bzw. 2011/2012

Befristete Arbeitsvertré!ge1 von Lehrkraften des Freistaats Bayern
zum Stichtag 01.10.2013 an allgemein bildenden Schulen
bzw. 20.10.2013 an beruflichen Schulen?

Schuljahr darunter an
insgesamt | der Grund-, . den
Mitlel, [demForder)  der | dem | berufiichen
Hauptschule|  Zemtrum ealschule | Gymnasium | " -
2013/2014 6 031 1070 449 860 1826 1826

mit befristetem
Arbeitsvertrag im 3554 318 224 417 1285 1310
Schuljahr 2012/2013
mit befristetem

Arbeitsvertrag im 2472 136 77 253 976 1030
Schuljahr 2011/2012

darunter

' Ohne befristete Vertrage mit Zusage auf Ubernahme.
2 EinschlieRlich Wirtschaftsschule.

Lehrkrafte mit befristetem Arbeitsvertrag sind vielfach nur stundenweise oder mit geringem Be-
schaftigungsumfang tatig. Die in der Tabelle genannten 6.031 befristeten Arbeitsvertrage entspre-
chen in ihrem Stundenumfang 3.282 Vollzeitaquivalenten, was einen Anteil von 3,7 Prozent an der
Gesamtkapazitat an diesen Schularten ausmacht.

Zur Beantwortung der Frage nach der Dauer der befristeten Arbeitsvertrage kann nicht auf die Mel-
dungen der Schulen im Rahmen des Verfahrens Amtliche Schuldaten zurtickgegriffen werden, da
die stichtagsbezogene Sicht keine Aussagen zur Dauer von befristeten Vertragen erméglicht.

Eine im November 2013 durchgefihrte Umfrage bei den Bezirksregierungen, bei denen die befriste-
ten Arbeitsvertrage geschlossen werden, ergab, dass im Schuljahr 2012/2013 der Anteil der ganz-
jahrigen befristeten Arbeitsvertrage an allen befristeten Vertragen bei 71 Prozent lag (Grundschule:
65 Prozent; Mittel-/Hauptschule: 54 Prozent, Forderzentrum: 85 Prozent, Realschule: 65 Prozent,
Gymnasium: 69 Prozent, berufliche Schulen: 84 Prozent).

Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, welche Personal- und Mittelbauvertretungen
Prof. Dr. Mi- waren flur den Bericht des Staatsministeriums fir Bildung und Kultus, Wissen-
chael schaft und Kunst vom 4. September 2014 Gber die personalvertretungsrechtli-
Piazolo che Stellung des vom Anwendungsbereich des Bayerischen Hochschulperso-
(FREIE WAH- nalgesetzes erfassten Personenkreises einbezogen, um das unter Punkt 3
LER) aufgefiihrte Meinungsbild zur méglichen Ausweitung des Personalvertretungs-

rechts auf wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Weiterbil-
dungsaufgaben bzw. auf Klinikarztinnen und -arzte zu erheben?
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22.

Antwort des Staatsministeriums fiir Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Die Antwort ergibt sich unmittelbar aus dem Bericht. Darin wird aufgefuhrt:

»Zur Frage einer Ausweitung des Personalvertretungsrechts auf wissenschaftliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit Weiterbildungsaufgaben im Gesamten und mit einer Beschrankung auf Klinik-
arztinnen und -arzte wurde zundchst das Meinungsbild der Universitatsklinika und anschlielsend der
Universitaten sowie des Ubergangshauptpersonalrates eingeholt. Zudem wurden mit Klinikvertre-
tern und Ubergangshauptpersonalrat Gesprache gefiihrt.“ Insbesondere durch die Einbeziehung
des Ubergangshauptpersonalrates wurden aus Sicht des Staatsministeriums fiir Bildung und Kul-
tus, Wissenschaft und Kunst die Belange der Betroffenen hinreichend berlicksichtigt.

Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, ist der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan
Doris im Rahmen der Erzieherausbildung an allen Fachakademien flir Sozialpada-
Rauscher gogik fester Bestandteil der Rahmencurricula, mit wie vielen Stunden wird er
(SPD) gelehrt, und wie erfolgt die jeweilige Implementierung der Inhalte?

Antwort des Staatsministeriums fiir Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Alter (auslaufender) Lehrplan:

Der im Herbst 2005 eingefiihrte Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BayBEP) war bereits ab
dem Schuljahr 2003/2004 im der Ausbildung zugrundeliegenden Lehrplan fir die Fachakademie fur
Sozialpadagogik verankert. Die Einfuhrung des damals geltenden Lehrplans widmete dem Zusam-
menhang von Ausbildung und BayBEP ein eigenes Kapitel, in dem die Fachakademien fur Sozial-
padagogik aufgefordert wurden, ihre Ausbildung stets sorgfaltig daraufhin zu Gberprifen, ob sie den
Zielvorgaben des Rahmenplans bzw. im Vorgriff des BayBEP gerecht wird, sie insbesondere den
kunftigen Erzieherinnen und Erziehern die Grundsatze des BayBEP vermittelt und als Grundlage ih-
rer kiinftigen beruflichen Tatigkeit deutlich vor Augen fihrt (Bayerisches Staatsministerium fir Un-
terricht und Kultus, Lehrplan fur die Fachakademie fur Sozialpadagogik, 2003, S. 7).

Der BayBEP wurde vor allem im Lernfeld 1 ,Werte und Werthaltungen® (Zeitrichtwert ca. 172 Std.)
und im Lernfeld 2 ,Bildung und Bildungsprozesse“ (Zeitrichtwert ca. 263 Std.) thematisiert.

Als verpflichtende Unterrichtsinhalte waren fir das Fach Padagogik/Psychologie/Heilpadagogik
vorgeschrieben:

— Ausgewahlte padagogische und heilpadagogische Handlungskonzepte, Bayerischer Bildungs-
und Erziehungsplan, deren Menschenbild, Wertvorstellungen, Ziele (Lernfeld 1)

— Inhalte des Bildungs- und Erziehungsplans (BayBEP), padagogische Prinzipien, Basiskompe-
tenzen, Férderschwerpunkte (Lernfeld 2).
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Fir die Facher Mathematisch-naturwissenschaftliche Erziehung, Okologie/Gesundheitserziehung,
Recht und Organisation, Literatur- und Medienpadagogik, Deutsch, Kunst- und Werkerziehung,
Musik und Bewegungserziehung waren in Lernfeld 2 die Férderschwerpunkte bzw. die Inhalte des
Bildungs- und Erziehungsplans (BayBEP) verbindlich vorgeschrieben.

Neuer Lehrplan:

Seit dem Schuljahr 2013/2014 tritt der neue Lehrplan fir die Fachakademie flir Sozialpadagogik
(auf Grundlage des landeribergreifenden Lehrplans) aufsteigend in Kraft. Auch in diesem Lehrplan
wird der Zusammenhang von Berufsbild und Bildungsplan im einflihrenden Kapitel thematisiert. So
wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass Erzieherinnen bzw. Erzieher in Tageseinrichtungen
fur Kinder die Entwicklung von Madchen und Jungen zu eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fahigen Personlichkeiten auf der Grundlage der Bildungsplane der Lander unterstitzen (Bayeri-
sches Staatsministerium fur Unterricht und Kultus, Lehrplan fir die Fachakademie fir Sozialpada-
gogik — auf Grundlage des landertbergreifenden Lehrplans, 2013, S. 5).

Im umfangreichsten Lernfeld der Ausbildung, dem Lernfeld 4 ,Sozialpddagogische Bildungsarbeit in
den Bildungsbereichen professionell gestalten® (Zeitrichtwert ca. 1085 Std.) ist der BayBEP ver-
pflichtender Gegenstand fast aller Facher. Hier wird direkt auf die Bildungsbereiche des BayBEP
und die Férderschwerpunkte des BayBEP Bezug genommen. In jedem Bildungsbereich erwerben
die Studierenden fachspezifische und didaktische Grundlagen. Sie erfassen die Bedeutung des je-
weiligen Bildungsbereichs fiir die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Hierzu gehort die
Analyse von Bildungsbedirfnissen und Bildungserfordernissen, Entwicklungsaufgaben und Ent-
wicklungsverlaufen.

Dariiber hinaus ist der BayBEP in Lernfeld 3 ,Lebenswelten und Diversitat wahrnehmen, verstehen
und Inklusion fordern® (Zeitrichtwert ca. 440 Std.) in den Fachern Recht und Organisation und Sozi-
alkunde/Soziologie vorgeschrieben.

Immer dann, wenn im Rahmen der Ausbildung das Arbeitsfeld Kindertageseinrichtung behandelt
wird', ist der BayBEP integraler Bestandteil der Ausbildung. Dies spiegelt sich auch in den staatli-
chen Abschlussprifungen wieder: Kenntnisse Uber Menschenbild und zugrundeliegende Prinzipien
des BayBEP werden, sofern die Handlungssituation aus dem Arbeitsfeld der Kindertageseinrich-
tungen stammt, erwartet. Nach einer Analyse der beruflichen Handlungssituation aus der jeweiligen
Fachperspektive sollen die Studierenden in den Abschlussprifungen ihr weiteres berufliches Han-
deln planen. Planung, Durchfiihrung und Evaluation padagogischer Prozesse, auf Grundlage des
BayBEP, werden hier erwartet.

' Bei der Erzieherausbildung handelt es sich um eine Breitbandausbildung, die die Studierenden dazu befahigen soll, in Tages-
einrichtungen fir Kinder und Jugendliche, Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit sowie in anderen sozialpadagogi-
schen Bereichen als Erzieherin bzw. als Erzieher selbststandig tatig zu sein.
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23. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie lautet der vollstdndige und lickenlose Wort-
Markus laut (inklusive FuBBnoten und Anhangen) der jlingsten Studie im Auftrag der
Rinderspacher Staatsregierung zur Auslastung der Minchner Konzertsale im Zusammenhang
(SPD) eines mdglichen zusatzlichen neuen Konzertsaals in der Landeshauptstadt,

24.

wie konnte die Erstbelegung durch die Orchester im vorgesehenen ,Stagione®-
Konzept der geplanten ,Zwillingslésung“ des Staatsministeriums fiir Bildung
und Kultus, Wissenschaft und Kunst erfolgen, wie hoch schatzt die Staatsre-
gierung die jahrlichen Umzugskosten der Klangkoérper im ,Stagione“-Konzept?

Antwort des Staatsministeriums fiir Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Eine Auslastungsprognose wurde vom damaligen Staatsminister fur Wissenschaft, Forschung und
Kunst, Dr. Wolfgang Heubisch, im Juli 2013 bei der Firma METRUM Managementberatung GmbH,
Munchen, in Auftrag gegeben. Die Untersuchungsergebnisse wurden von der Firma im Februar und
Marz 2014 vorgelegt. Das Management Summary liegt in der Anlage*) bei. Es wird um Verstandnis
daflr gebeten, dass die Umfrageergebnisse im Einzelnen nicht Gbermittelt werden kénnen, da die
Daten im Wege einer vertraulichen Abfrage erhoben wurden und wegen der relativ geringen Zahl
an Konzertveranstaltern eine Anonymisierung nicht zuverlassig méglich ist.

Teil der Vereinbarung zwischen Staatsregierung und Landeshauptstadt zur sogenannten Zwillings-
I6sung ist die gleichberechtigte Verteilung der Belegungsrechte beider Séle, der Philharmonie und
des Herkulessaals, auf die Munchner Philharmoniker und die BR-Symphoniker. Hauptkriterium der
Saalauswahl ist dabei die Besetzungsgrofie des Orchesters (Programme mit kleinerer Besetzung
im Herkulessaal, solche mit groRer Besetzung in der Philharmonie).

Die konkrete Ausgestaltung der Belegungsrechte und des abgestimmten Belegungsprozesses wer-
den derzeit in einer Arbeitsgruppe aus Landeshauptstadt, Freistaat Bayern und den beiden Orches-
tern erarbeitet.

Da das Konzept derzeit erst erarbeitet wird, ist eine Schatzung der Umzugskosten noch nicht még-
lich. Diese Kosten sind auch weder bei den BR-Symphonikern noch bei den Minchner Philharmo-
nikern unmittelbare Angelegenheit des Freistaats Bayern.

*) Von einem Abdruck wurde abgesehen. Die Anlage ist als pdf-Dokument hier einsehbar.

Abgeordneter Angesichts der rasch wachsenden Zahl an Flichtlingen, die mit Kindern in
Georg Bayern ankommen, sowie an unbegleiteten minderjahrigen Flichtlingen frage
Rosenthal ich die Staatsregierung, wie viele Lehrerinnen und Lehrer in den Ubergangs-
(SPD) klassen fur Flichtlinge in Unterfranken, speziell in Wirzburg und dem Land-

kreis Main-Spessart, im Einsatz sind, inwiefern diese Lehrerinnen und Lehrer
mit unbefristeten Vertrdgen ausgestattet sind und ob die eingesetzten Lehre-
rinnen und Lehrer eine geeignete Zusatzausbildung mit Deutsch als Zweit-
sprache (DaZ) besitzen?


http://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP17/Drucksachen/Basisdrucksachen/0000003500/0000003985_Rinderspacher_Anlage.pdf
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25.

Antwort des Staatsministeriums fiir Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

An Grund- und Mittelschulen werden Asylbewerber- und Flichtlingskinder ohne Deutschkenntnisse
in Ubergangsklassen und Deutschférderklassen sowie in Deutschférderkursen unterrichtet. Dabei
ist es bisher gelungen, alle vollzeitschulpflichtigen Kinder und Jugendlichen an den Schulen aufzu-
nehmen und entsprechende FordermalRnahmen anzubieten.

Im Regierungsbezirk Unterfranken wurden zum Stichtag 31. Januar 2015 insgesamt 24 Uber-
gangsklassen eingerichtet, davon neun Klassen in der Stadt Wirzburg und zwei Klassen im Land-
kreis Wiirzburg. Der Landkreis Main-Spessart weist zum Stichtag keine Ubergangsklassen aus.

In den elf Ubergangsklassen in der Stadt und im Landkreis Wiirzburg werden ausschlieBlich dauer-
haft beschaftigte Lehrkrafte eingesetzt. Der Unterricht wird durch Lehrkrafte mit der Qualifikation
Deutsch als Zweitsprache, Forderlehrer sowie Lehrkrafte, die in lokalen Fortbildungen auf die The-
matik vorbereitet wurden, erteilt.

Welche FérdermalRnahme in der jeweils gegebenen Situation geeignet ist, wird vor Ort bewertet.
Die Staatlichen Schuldmter entscheiden (iber die Einrichtung von Ubergangsklassen. Vorausset-
zung fur eine Einrichtung ist, dass gentigend Schiilerinnen und Schiiler ohne Deutschkenntnisse fir
eine Klassenbildung vorhanden sind oder im Laufe des Schuljahres erwartet werden und andere
Férdermalinahmen in der gegebenen Situation als weniger geeignet erachtet werden.

Eine zusatzliche fachliche und padagogische Unterstiitzung wird durch die Berater Migration ggf.
unter Einbeziehung von Schulpsychologen sichergestellt.

Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, warum freie Kinstlerinnen und Kinstler und
Claudia Ensembles bzw. Gruppen, besonders aus den Sparten Musik und Theater,
Stamm keine Mittel aus dem Kulturfonds Bayern erhalten, wenn sie in Minchen und
(BUNDNIS Nirnberg wohnhaft sind, und ob dies mit der Gesetzgebung des Freistaates
90/DIE GRU- Bayern, der Bundesrepublik und der EU angesichts des Diskriminierungsver-
NEN) bots hinsichtlich der Aspekte des Wohnsitzes und der Art der Kunstausiibung

vereinbar ist?

Antwort des Staatsministeriums fiir Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Aus dem Kulturfonds Bayern — Forderbereich Kunst — werden Kunstprojekte aus den Kunstsparten

— Theater,

—  Museum,

— zeitgendssische Kunst,

— Musikpflege,

— Laienmusik,

— Denkmalschutz- und Denkmalpflege,

— Archive, Bibliotheken, Literatur,

— Heimatpflege,

— Internationaler Ideenaustausch,

— weitere kulturelle Veranstaltungen und Projekte

gefordert.
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26.

In der Kunstsparte Theater werden aus dem Kulturfonds Bayern — neben Investitionen bei nicht-
staatlichen Spielstatten — Theaterprojekte im Wege der Anschubfinanzierung geférdert. Laufende
Theaterprojekte und -produktionen kénnen dagegen aus dem Kulturfonds Bayern nach den gelten-
den Foérdergrundsatzen keine Foérdermittel erhalten.

In der Kunstsparte Musikpflege werden — neben Investitionen beim Bau und Ausbau von Veranstal-
tungs- und Proberaumen — Projekte und Veranstaltungen insbesondere im Bereich der zeitgendssi-
schen Musik sowie MaRnahmen zur musikalischen Begabtenférderung aus dem Kulturfonds Bay-
ern im Wege der Anschubfinanzierung bezuschusst. Wiederkehrende Veranstaltungen sind von ei-
ner Kulturfonds-Forderung grundsatzlich ausgenommen.

Kinstler mit Wohnsitz in Miinchen und Nirnberg sind beim Kulturfonds Bayern nicht per se von ei-
ner Forderung ausgeschlossen. Aus dem Kulturfonds Bayern findet — abgesehen vom Bayerischen
Atelierférderprogramm fir bildende Kunstlerinnen und Kinstler, bei dem Kunstschaffende aus den
Stadten Minchen und Nirnberg nicht ausgeschlossen sind, keine unmittelbare Férderung von
Kinstlern und Kinstlerinnen statt, vielmehr werden die von Kiinstlern und Gruppierungen veranstal-
teten Projekte (Konzerte, Theaterprojekte, Ausstellungen etc.) geférdert. Das Fordergebiet des Kul-
turfonds Bayern umfasst ganz Bayern, grundsatzlich ausgeschlossen sind Maflnahmen in den
Stadten Miinchen und Nirnberg. MaRgeblich ist hierbei jedoch der Veranstaltungsort, nicht der
Wohnort des Kiinstlers oder der Kiinstlerin bzw. der Sitz des Ensembles oder der Gruppe.

Die Staatsregierung hat bei Schaffung des Kulturfonds Bayern groBen Wert auf eine dezentrale
Ausrichtung gelegt, der Schwerpunkt der Férderung soll auRerhalb der grof3en Ballungszentren lie-
gen. Ziel der Schaffung des Kulturfonds war die Verbesserung der kulturellen Infrastruktur im Frei-
staat Bayern. Aufgrund eines Volksentscheides wurde zwischenzeitlich die Aufnahme des Grund-
satzes, wonach im ganzen Freistaat Bayern in allen Landesteilen gleichwertige Lebensbedingun-
gen geférdert und gesichert werden sollen, in die Bayerischen Verfassung aufgenommen.

Da die kulturelle Infrastruktur in den Ballungsraumen Minchen und Nurnberg bereits sehr gut aus-
gestattet ist, besteht hier nach wie vor kein weiterer Forderbedarf aus dem Kulturfonds Bayern. Die
Mittelausstattung des Kulturfonds ist begrenzt. Die Zahl der Antrage Ubersteigt regelmaRig die zur
Verflgung stehende jahrliche Férdersumme.

Die Beschrankung des Fdrdergebiets auf Veranstaltungen und Projekte auRerhalb der grol3en Bal-
lungsraume ist verfassungskonform und widerspricht weder Bundes- noch EU-Recht. Auch stellt
diese Forderbeschrankung insbesondere keinerlei Diskriminierung hinsichtlich der Art der
KunstauslUbung dar.

Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie viele berufsschulpflichtige Flichtlinge sind
Rosi derzeit in Niederbayern verzeichnet (bitte Standort angeben), fir wie viele von
Steinberger ihnen ist ein Berufsschulplatz vorhanden (bitte Standort angeben) und wo ist
(BUNDNIS die Schaffung weiterer Platze in Niederbayern von der Staatsregierung ge-
90/DIE GRU- plant?

NEN)

Antwort des Staatsministeriums fiir Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

In Niederbayern halten sich laut Meldung des Staatsministeriums fur Arbeit und Soziales, Familie
und Integration zum 31. Januar 2015 insgesamt 1.154 Asylbewerber und Flichtlinge im berufs-
schulpflichtigen Alter (16-21 Jahre) auf (Standorte bzw. Landkreise siehe Anlage 1 )).
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Zusétzlich zu den bereits zu Schuljahresbeginn gebildeten 20 Klassen im zweijahrigen Modell fur
berufsschulpflichtige Asylbewerber und Flichtlinge (Schwerpunkte: 1. Jahr: Spracherwerb und ggf.
Alphabetisierung; 2. Jahr: Berufsvorbereitung mit besonderer sprachlicher Férderung) werden aktu-
ell acht zusatzliche Halbjahresklassen der Vorklasse zum Berufsintegrationsjahr (BlJ/V-H) einge-
richtet.

In Niederbayern gibt es somit an jedem Berufsschulstandort Klassen flir berufsschulpflichtige Asyl-
bewerber und Flichtlinge.

Zusammen mit 0. g. den Ausweitungen zum Schulhalbjahr 2014/2015 wird in Niederbayern in
28 Klassen insgesamt rund 480 berufsschulpflichtigen Asylbewerbern und Flichtlingen ein Platz im
zweijahrigen Modell der Berufsschule angeboten (Berufsschulstandorte siehe Anlage 2 )).

Derzeit stehen bayernweit 4 500 Platze in einem zweijahrigen berufsvorbereitenden Angebot zur
Verfligung. Das sind mehr als in jedem anderen Land in der Bundesrepublik.

Die Planungen fir das kommende Schuljahr 2015/2016 sind noch nicht abgeschlossen. Daher ist
zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage dariber mdglich, wo in Niederbayern weitere Klassen
eingerichtet werden sollen.

*) Von einem Abdruck wurde abgesehen. Die Anlage 1 ist als pdf-Dokument hier einsehbar.

*) Von einem Abdruck wurde abgesehen. Die Anlage 2 ist als pdf-Dokument hier einsehbar.

Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie viele Ersatzschulen im Vollausbau es gibt,
Dr. Karl die Klassen oder Ausbildungsrichtungen in der Qualifikationsphase des Gym-
Vetter nasiums Jahrgangsstufen mit acht oder weniger Schiilerinnen oder Schiiler
(FREIE WAH- bilden (bitte aufschlisseln nach Anzahl der Schulen je Regierungsbezirk, un-
LER) terteilt nach Schulart, nach Art der Ersatzschule und aufgeschlisselt nach

Anzahl der Klassen bzw. der Ausbildungsrichtung bezuglich der einzelnen
Schule), wie viele Ersatzschulen in der Aufbauphase es gibt, die Klassen oder
Ausbildungsrichtungen mit vier oder weniger Schulerinnen oder Schiler bilden
(bitte aufschlisseln nach Anzahl der Schulen je Regierungsbezirk, unterteilt
nach Schulart, nach Art der Ersatzschule und aufgeschlisselt nach Anzahl der
Klassen bzw. der Ausbildungsrichtung bezuglich der einzelnen Schule) und
wie viele staatliche Schulen es gibt, die Klassen oder Ausbildungsrichtungen,
in der Qualifikationsphase des Gymnasiums Jahrgangsstufen mit acht oder
weniger Schilerinnen oder Schuler bilden (bitte aufschlisseln nach Anzahl der
Schulen und unterteilt nach Schulart je Regierungsbezirk und nach Anzahl der
Klassen bzw. Ausbildungsrichtung bezlglich der einzelnen Schule)?

Antwort des Staatsministeriums fiir Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Eine tiefgehende Analyse der Klassenstrukturen an den einzelnen staatlichen bzw. privaten Schu-
len sowie die Aufbereitung entsprechenden Datenmaterials im Hinblick auf die Einrichtung kleiner
Klassen, welche unterschiedliche Dimensionen wie die Trennung nach Regierungsbezirken, nach
Schularten, nach vollausgebauten bzw. im Aufbau befindlichen Schulen, nach rechtlichem Status
der Schule usw. bertcksichtigt, ist innerhalb der fir die Beantwortung von Anfragen zum Plenum
nach der Geschaftsordnung des Landtags gesetzten Frist nicht méglich.


http://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP17/Drucksachen/Basisdrucksachen/0000003500/0000003985_Steinberger_Anlage%201.pdf
http://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP17/Drucksachen/Basisdrucksachen/0000003500/0000003985_Steinberger_Anlage%202.pdf
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Geschiftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen, fiir Landesentwicklung und

Heimat

28. Abgeordnete Nachdem die Stadt Kulmbach in der vergangenen Woche bei den vom
Inge Staatsministerium der Finanzen, fir Landesentwicklung und Heimat veranlass-
Aures ten Behdrdenverlagerungen mit insgesamt nur 35 Stellen bedacht wurde, fra-
(SPD) ge ich die Staatsregierung, ob in den nachsten ein bis zwei Jahren zusatzliche

29.

Arbeitsplatze von staatlichen Stellen nach Kulmbach verlagert werden bzw. ob
eine Verlagerung zumindest in Aussicht steht?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen, fiir Landesentwicklung und Heimat

Gemal Ministerratsbeschluss vom 4. Méarz 2015 ist im Konzept ,Heimatstrategie Regionalisierung
von Verwaltung — Behdrdenverlagerungen 2015“ eine Verlagerung von 35 Arbeitsplatzen nach
Kulmbach vorgesehen. Es handelt sich hierbei um eine Verlagerung des Kompetenzzentrums
Strahlenschutz des Landesamtes fir Umwelt mit 15 Arbeitsplatzen sowie um eine Aufstockung des
Kompetenzzentrums fir Erndhrung der Bayerischen Landesanstalt flir Landwirtschaft mit 20 Ar-
beitsplatzen. Die Verlagerungen im Konzept Heimatstrategie sind ressortverantwortlich durchzufiih-
ren. Gleiches gilt fir ressorteigene Planungen fiir dariiber hinausgehende organisatorische Mal3-
nahmen.

Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie viel Geld hat der Freistaat Bayern seit der
Ginther Kindigung der Steigenberger-Gruppe in das ehemalige Steigenberger-Hotel
Felbinger im Staatsbad Bad Kissingen seit dessen SchlieRung flr Planungen zur Wie-
(FREIE WAH- derbelebung (z.B. Ausschreibungen) bzw. Sanierung und Abriss (z.B. Abriss-
LER) kosten) bis heute investiert (bitte die Ergebnisse angeben) und wie hoch lasst

sich der finanzielle Aufwand des Freistaats beziffern, um den Pachtvertrag mit
der Steigenberger-Gruppe vorzeitig aufzulésen und das Hotel schlieRen zu
kénnen und wann ist nunmehr mit einem konkreten Ergebnis der Ausschrei-
bung und somit auch zum weiteren Vorgehen seitens des Freistaates Bayern
zu rechnen?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen, fiir Landesentwicklung und Heimat

Seitens des Freistaates Bayern wurden in die Planungen zur Revitalisierung der Liegenschaft
148.549,07 Euro investiert. Die zusatzlich aufgewendeten Abbruchkosten belaufen sich aktuell auf
1.296.831,00 Euro.

Der Bezifferung des gegeniber der Steigenberger-Gruppe geleisteten Aufwandsersatzes wiirde die
Offenlegung schutzwirdiger Interessen der Steigenberger-Gruppe und deren ehemaliger Mitarbei-
ter bedeuten. Vonseiten der Steigenberger-Gruppe wurde in der Vergangenheit einer Offenlegung
nicht zugestimmt.
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30.

31.

Aktuell wurde einem privatwirtschaftlichen Interessenten fiir die Liegenschaft eine Nachfrist zur Er-
ganzung entscheidungserheblicher Unterlagen bis Mitte April 2015 gewahrt. Nach Ablauf der ge-
wahrten Frist werden die notwendigen Entscheidungen in Zusammenhang mit dem weiteren Ver-
lauf des Projekts getroffen.

Abgeordneter Da im aktuellen Geheft des Staatsministeriums der Finanzen, fir Landesent-
Volkmar wicklung und Heimat zur Heimatstrategie auf Seite 2 zu lesen ist, ,Die Sid-
Halbleib bayern-Offensive enthalt insgesamt 44 Projekte, die regional wie folgt verteilt
(SPD) sind: Oberbayern kann in Ettal, Altétting, Mihldorf, Rosenheim, Neuburg a. d.

Donau, Ingolstadt, Freising, Holzkirchen, Garching, Bayrischzell/Oberaudorf,
Berchtesgaden, Schoénau/Berchtesgaden, Minchen, Ottobrunn/Taufkirchen,
Wolfratshausen, Schwaben in Kaufbeuren, Augsburg, Kempten, Neu-Uim,
Lindau, Ober- und Unterjoch, Balderschwang und Niederbayern in Kelheim,
Straubing, Deggendorf, Landshut, Metten, Pfarrkirchen, Passau und Grafenau
profitieren, insgesamt wird Stdbayern dadurch mit rund 650 Mio. Euro bis
2018 gefordert., frage ich die Staatsregierung, um welche Projekte handelt es
sich jeweils in den genannten Gemeinden, in welcher Héhe sind Mittel je Pro-
jekt vorgesehen und wie sieht der Zeitplan fir jedes der 44 Projekte aus?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen, fiir Landesentwicklung und Heimat

Die Sidbayern-Offensive in der Regierungserklarung ,Heimat Bayern 2020“ des Staatsministers
der Finanzen, fur Landesentwicklung und Heimat, Dr. Markus Sdder, umfasst insgesamt 44 Projek-
te mit einem Mittelbedarf bis 2018 in Héhe von rund 650 Mio. Euro. Die Sudbayern-Offensive ist
thematisch mit der Nordbayern-Initiative vergleichbar; sie beinhaltet ebenfalls Projekte aus den Be-
reichen Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur.

Da ein Grofteil der Projekte der Studbayern-Offensive in die fachliche Zustandigkeit des Staatsmi-
nisteriums fir Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie bzw. des Staatsministeriums fir
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst fallt, bedarf es fir die Beantwortung der Anfrage einer
Einbindung dieser Fachministerien (insb. hinsichtlich der Haushaltsansatze und Zeitplane). Weitere
Informationen werden nachgereicht.

Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, welche Aufgaben der Landesplanungsbeirat hat,
Annette ob er bei den strukturpolitischen Ma3hahmen, wie z.B. bei dem Nordbayern-
Karl plan, der Sudbayerninitiative und der Behdrdenverlagerung, eingebunden
(SPD) worden ist und wenn nein, warum auf die Fachkenntnis dieses Gremiums ver-

zichtet wurde?
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32.

33.

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen, fiir Landesentwicklung und Heimat

Nach Art. 13 Abs. 2 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes (BayLplG) soll der Landespla-
nungsbeirat die Oberste Landesplanungsbehdrde durch Gutachten, Anregungen und Empfehlun-
gen unterstutzen. Er ist von der obersten Landesplanungsbehérde nach Maligabe dieses Gesetzes
an der Ausarbeitung und Aufstellung des Landesentwicklungsprogramms zu beteiligen und zu
grundlegenden Fragen der Raumordnung und Landesplanung zu héren.

Der Landesplanungsbeirat wurde Uber die Heimatstrategie, insbesondere Nordbayerninitiative, in
der Sitzung am 17. September 2014 umfassend informiert. Die Behdrdenverlagerung wurde im
Landesplanungsbeirat am 5. Marz 2015 besprochen.

Abgeordneter Nachdem im Zuge der sog. Heimatstrategie ein Teil des Grundbuchamtes
Franz Minchen mit 20 Beschaftigten nach Oberviechtach, das Landesjugendamt
Schindler Nord mit 20 Beschaftigten nach Schwandorf verlagert und in Nabburg in dem
(SPD) sog. BayernLab Arbeitsstellen fur finf Beschaftigte geschaffen werden sollen,

frage ich die Staatsregierung, wie die entsprechenden Stellen eingruppiert sein
werden, bis wann konkret mit der Verlagerung bzw. Neuschaffung der Stellen
in Oberviechtach, Schwandorf und Nabburg gerechnet werden kann und wie
viele Stellen in bayerischen Behoérden und Gerichten im Landkreis Schwandorf
(ohne Schulen und Kommunalverwaltungen) seit dem Jahr 2003 abgebaut
worden sind ?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen, fiir Landesentwicklung und Heimat

Gemal Ministerratsbeschluss vom 4. Marz 2015 ist im Konzept ,Heimatstrategie Regionalisierung
von Verwaltung — Behoérdenverlagerungen 2015 eine Verlagerung von 45 Arbeitsplatzen in den
Landkreis Schwandorf vorgesehen. Es handelt sich hierbei um eine Teilverlagerung des Grund-
buchamts Minchen nach Oberviechtach mit 20 Arbeitsplatzen, eine Verlagerung des Landesju-
gendamts Nord nach Schwandorf mit 20 Arbeitsplatzen sowie um eine Einrichtung eines Bayern-
Labs in Nabburg mit finf Arbeitsplatzen. Das Konzept Heimatstrategie ist von den Ressorts in eige-
ner Verantwortung umzusetzen. Der Zeitplan sieht den Abschluss der Behdrdenverlagerungen in
funf bis zehn Jahren vor.

Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben
Helga die einzelnen Referate fiir Presse- und Offentlichkeitsarbeit der Staatsministe-
Schmitt- rien (bitte fUr jedes Staatsministerium und Referat getrennt angeben), wie sind
Bussinger diese besoldet (bitte flr jedes Staatsministerium und Referat getrennt ange-
(SPD) ben) und wurde die Stelle ,Leiter der Stabstelle Kommunikation und Planung”

im Staatsministerium der Finanzen, fir Landesentwicklung und Heimat, (Mi-
chael Backhaus) neu geschaffen?
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Antwort des Staatsministeriums der Finanzen, fiir Landesentwicklung und Heimat

Die Presse- und Offentlichkeitsarbeit ist im Staatsministerium der Finanzen, fir Landesentwicklung
und Heimat (StMFLH) auf zwei Standorte in Minchen und Nirnberg und drei Referate verteilt. Im
Pressereferat in Miinchen arbeiten zwei Sprecher, zwei Referenten und zwei Mitarbeiter im Vor-
zimmer. Das Referat Soziale Medien/Sprecherin Nurnberg verflgt Gber einen Sprecher und einen
Mitarbeiter. Im Referat Offentlichkeitsarbeit sind ein Referatsleiter, finf Sachbearbeiter, ein Mitar-
beiter und ein weiterer Mitarbeiter im Vorzimmer tatig. Aufgrund des Personalgeheimnisses kann im
Einzelfall keine detaillierte Auskunft zur Entgelthéhe gegeben werden. Es wurde keine neue Plan-
stelle fir den Leiter der Stabs-stelle Kommunikation und Planung geschaffen.

Wegen des in der Bayerischen Verfassung verankerten Ressortprinzips kann das StMFLH keine
Angaben zur personellen Besetzung der Referate fiir Presse und Offentlichkeitsarbeit in den Gbri-
gen Ministerien machen.

Geschaftsbereich des Staatsministeriums fiir Wirtschaft und Medien, Energie und
Technologie

34. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, auf welcher Rechtsgrundlage beruht der Ende
Ludwig Marz 2016 auslaufende Vertrag zwischen E.ON (und anderen Kraftwerkseig-
Hartmann nern) und der Bundesnetzagentur den Betrieb des Kraftwerks Irsching betref-
(BUNDNIS fend und hat die Staatsregierung Kenntnis vom Inhalt dieses Vertrags?
90/DIE GRU-

NEN)

35.

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie

Die angesprochene Vereinbarung wurde zwischen dem Ubertragungsnetzbetreiber TenneT und
den Kraftwerksgesellschaftern der Gaskraftwerksblocke 4 und 5 in Abstimmung mit der Bundes-
netzagentur (BNetzA) getroffen. Dabei handelt es sich um eine Vereinbarung zur anteiligen Vergu-
tung netzinduzierter Eingriffe des Ubertragungsnetzbetreibers (sog. Redispatch-MaRnahmen).
Grundlage der Vereinbarung sind die Festlegungen der Bundesnetzagentur zur Anpassung von
Wirkleistungseinspeisungen (siehe BK6-11-098; BK8-12-019 verdffentlicht unter www.bnetza.de).
Die Vereinbarung ermdglicht es den Kraftwerksbetreibern trotz schwieriger Marktbedingungen, die
Erzeugungsanlagen weiter zu betreiben und somit I&ngerfristig einen Beitrag zur Versorgungssi-
cherheit zu leisten. Der genaue Inhalt der Vereinbarung liegt dem Staatsministerium fir Wirtschaft
und Medien, Energie und Technologie nicht vor.

Abgeordneter Nachdem die Staatsministerin fir Wirtschaft und Medien, Energie und Techno-
Alexander logie, llse Aigner, am 2. Marz 2015 mitgeteilt hat, dass im Rahmen der Regio-
Muthmann nalférderung im Jahr 2014 196 Mio. fur bayerische Unternehmen zur Verfu-
(FREIE WAH- gung gestellt wurden, frage ich die Staatsregierung, welche Forderprogramme
LER) zahlt sie diesbezuglich zur Regionalférderung, wie hoch sind bei diesen Pro-

grammen jeweils relativ und absolut die Férderanteile von EU, Bund und Frei-
staat Bayern und auf welche Haushaltstitel teilen sich die genannten 196 Mio.
Euro, jeweils unter Angabe der genauen Héhe, auf?


http://www.bnetza.de/
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36.

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie

Im Rahmen der gewerblichen Regionalférderung werden einzelbetriebliche Investitionen geférdert,
um konsequent und kontinuierlich die Wettbewerbsfahigkeit bayerischer Unternehmen aufierhalb
des wirtschaftsstarken GroRraums Munchen zu starken. Bei der fur das Jahr 2014 genannten Zahl
sind neu bewilligte Vorhaben der Gemeinschaftsaufgabe ,Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur® (GRW) bei Kap. 0704 Tit. 892 71 enthalten sowie Vorhaben unter der Forderrichtli-
nie des Bayerischen Regionalen Foérderprogramms fiir die gewerbliche Wirtschaft (BRF) bei Kap.
0704 Tit. 892 72 firr die gewerbliche Wirtschaft — Industrie, Handwerk und sonstiges Dienstleis-
tungsgewerbe — und bei Kap. 0704 Tit. 892 78 fiir die gewerbliche Tourismuswirtschaft.

Die Verteilung auf die einzelnen Haushaltstitel und die Mittelherkunft ist in der nachstehenden Ta-

belle dargestellt:

Regionale Wirtschaftsférderung — gewerbliche Wirtschaft 2014:

Zuwendungen
Gesamt Land Bund EU
EURO
in% in% in% in%
07 04/ 89272 123.859.876,37 63,25 115.867.461,73 59,17 7.992.414,64 | 4,08
07 04/ 89271 26.213.427,50 13,39 13.106.713,75 6,69 | 13.106.713,75 | 6,69
07 04/ 892 78 45.750.374,50 23,36 45.600.374,50 23,29 150.000,00 | 0,07
Gesamt 195.823.678,37 | 100,00 174.574.549,98 89,15 | 13.106.713,75 | 6,69 8.142.414,64 | 4,15

%-Angaben jeweils in Bezug auf die Gesamtsumme von 195.823.678,37 Euro.

Abgeordneter
Martin
Stumpfig
(BUNDNIS
90/DIE GRU-
NEN)

Nachdem der Betreiber des Atomkraftwerks Grafenrheinfeld letzte Woche
bekannt gegeben hat, dass das Atomkraftwerk im Jahr 2014 an 257 Tagen die
Stromproduktion gedrosselt hat, weil ausreichend Erneuerbare Energien im
Markt waren, frage ich die Staatsregierung, an wie vielen Tagen des Jahres
2014 jeweils die Atomkraftwerke Gundremmingen B und C und Isar 2 aus
denselben Grinden wie Grafenrheinfeld ihre Leistung gedrosselt haben?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie

Gemal der Pressemeldung der E.ON SE vom 6. Marz 2015 musste das Kernkraftwerk Grafen-
rheinfeld im Jahr 2014 an 257 Tagen die Stromproduktion wegen der Einspeisung aus Erneuerba-
ren Energie drosseln.
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Nach Angaben des Unternehmens wurden daher 202 Mio. kWh nicht produziert — bei einer Ge-
samtjahresstromproduktion von 10,4 Mrd. kWh in Grafenreinfeld entspricht dies ca. 2 Prozent.

Spezifische Daten zur Drosselung der Stromproduktion der einzelnen Kernkraftwerke wegen der
Einspeisung Erneuerbarer Energien liegen hier nicht vor.

Nach einer Pressemeldung von E.ON vom 6. Marz 2014 fur das Kernkraftwerk Isar 2 fiur das Jahr
2013 sowie den Daten der Antwort vom 9. August 2013 des damaligen Staatsministeriums fir Um-
welt und Gesundheit zur Schriftlichen Anfrage 16/18315 zum Lastfolgebetrieb fir die Jahre 2011 bis
Mai 2013 dirfte es sich aber um ahnliche GroRenordnungen wie beim Kernkraftwerk Grafenrhein-
feld handeln.

Geschaftsbereich des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz

37. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, welche rechtlichen Konsequenzen eine Verbrin-
Florian gung von Bauschutt von einem Abrissort haben kann, ohne dass die Vorgaben
von Brunn des Kreislaufwirtschaftsgesetzes — Pflicht zur Sortierung, Minimierungsgebot,
(SPD) Vermischungs- und Verdinnungsverbot, Verpflichtung zum Recycling etc. —

eingehalten werden, welche rechtlichen Voraussetzungen bei der Verbringung
von Bauschutt vom Entstehungsort an einen anderen Orten vorliegen missen,
und welche rechtlichen Voraussetzungen erfiillt sein missen, damit der Bau-
schutt an einem anderen Ort als dem Entstehungsort sortiert werden darf,
insbesondere wenn der Verdacht besteht, dass dieser Bauschutt Problemstof-
fe oder gefahrlichen Abfall enthalt?

Antwort des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz

Nach der abfallwirtschaftlichen Zielhierarchie hat die Verwertung von Abfallen Vorrang vor der Be-
seitigung.

Der verwertungsbezogene Einsatz von Bauschutt oder von aus Bauschutt hergestellten Ersatzbau-
stoffen kann je nach den Umstéanden des Einzelfalls baurechtlich, abgrabungsrechtlich, wasser-
rechtlich, immissionsschutzrechtlich, bergrechtlich oder naturschutzrechtlich zu beurteilen sein und
mit entsprechenden Bescheiden zuzulassen sein. Diese Bescheide kdnnen auch Nebenbestim-
mungen zum Einsatz der Baumaterialien enthalten, die von der fur die jeweilige MalRnahme zustan-
digen Behdrde Uberprift werden.

Ein eigenstandiges abfallrechtliches Anzeige- oder Erlaubnisverfahren fur die Verwertung von Ab-
fallen — und damit auch von Bauschutt — gibt es nicht. Nach § 7 Abs. 3 des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes hat die Verwertung von Abfallen ordnungsgemaf und schadlos zu erfolgen. Ob die Verwer-
tung durch die Nutzung der stofflichen Eigenschaften eines Materials als Ersatzbaustoff ordnungs-
gemal und schadlos ist, ist im konkreten Einzelfall zunachst im Rahmen der Vorhabenzulassung —
auch unter Heranziehung dazu ergangener technischer Richtlinien (z.B. Merkblatter oder ,Leitfa-
den®) — zu prifen. Daneben kann die zustandige Behorde auf der Grundlage des § 62 des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes die erforderlichen Anordnungen erlassen, um im Einzelfall eine ordnungs-
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38.

gemale und schadlose Verwertung sicherzustellen und eine nicht den rechtlichen Vorgaben ent-
sprechende Verwertung zu unterbinden.

Spezielle baurechtliche Vorschriften zum Umgang mit Bauschutt gibt es nicht. Je nach den Um-
stdnden des konkreten Einzelfalls kdnnen Anlagen zum Sortieren von Bauschutt einer baurechtli-
chen oder einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedirfen.

Fir die Verbringung von Abfallen ab ihrem Anfallort zu Entsorgungsanlagen sieht das Abfallrecht
grundsatzlich Pflichten zur Fihrung von Nachweisen und von Registern vor. Ebenso sind fir die
Sammlung und fir die Beférderung von Abfallen Pflichten zur Erstattung von Anzeigen und zur Ein-
holung von Erlaubnissen vorgesehen. Der Umfang dieser Pflichten im konkreten Einzelfall richtet
sich insbesondere danach, ob die Abfélle als gefahrlich eingestuft sind oder nicht. Bei Bauschutt
handelt es sich in der Regel um nicht gefahrlichen Abfall. Nur weniger als 5 Prozent des in Bayern
anfallenden Bauschutts sind als gefahrlicher Abfall einzustufen.

Abgeordneter Nachdem die Schaden durch Biber deutlich zunehmen, frage ich die Staatsre-
Johann gierung, welche MaRnahmen sie zur Bestandsregulierung der Biber zu ergrei-
Hausler fen plant, wie sie den Vorschlag bewertet, die Biberbejagung vergleichbar mit
(FREIE WAH- der Regelung beim Kormoran durch Allgemeinverfiigung zu regeln und wie
LER) beurteilt die Staatsregierung eine mégliche Aufnahme des Bibers in das Bun-

desjagdgesetz ohne Schadensersatzpflicht?

Antwort des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz

Der Biber ist aufgrund europarechtlicher Vorgaben (Anhang IV der FFH-Richtlinie) artenschutz-
rechtlich besonders und streng geschitzt (§ 7 Abs. 2 Nr. 13 Buchst. b und Nr. 14 Buchst. b des
Bundesnaturschutzgesetzes — BNatSchG). Das bedeutet fir den Umgang mit dem Biber, dass ins-
besondere eine Entnahme von Tieren nur unter den Voraussetzungen einer artenschutzrechtlichen
Ausnahme maoglich ist. Jede Entnahmeregelung hatte diesen Schutzstatus und die damit verbun-
denen Anforderungen zu beachten. Aus diesem Grund ist eine Bestandsregulierung im Sinne einer
allgemeinen Freigabe zur Tétung nicht moglich.

Gleichwohl sind im Rahmen des bayerischen Bibermanagements zur Bewaltigung von Konflikten
mit der Landnutzung unter bestimmten Voraussetzungen auch Biberenthahmen vorgesehen. Arten-
schutzrechtlich beruhen solche Zugriffsmalnahmen insbesondere auf der Ausnahmemdglichkeit
zur Abwendung land-, forst- oder fischereiwirtschaftlicher Schaden nach § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1
BNatSchG. Diese gilt sowohl fur den Biber als auch fir den Kormoran und kann fir beide Arten bei
Bedarf und soweit moglich auch in Form einer Allgemeinverfigung genutzt werden. Zudem hat die
Staatsregierung Ausnahmemaglichkeiten in allgemeiner Form durch die Artenschutzrechtliche Aus-
nahmeverordnung (AAV) geschaffen. Insbesondere koénnen die Kreisverwaltungsbehérden nach
§ 2 AAV Bereiche auflerhalb von Schutzgebieten festsetzen, in denen zur Abwendung erheblicher
wirtschaftlicher Schaden sowie aus Grinden der 6ffentlichen Sicherheit die Entnahme von Bibern
zu bestimmten Zeiten generell moglich ist.

Eine Aufnahme des Bibers in das Jagdrecht ware im Ergebnis nicht weiterfiihrend, da die eingangs
genannten Vorgaben aus der FFH-Richtlinie weiterhin gewahrt werden missten und zuséatzlich die
jagdrechtliche Hegeverpflichtung zu beachten ware.
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39. Abgeordneter Nachdem es geplant ist, die DIN 4040-100, die den Einbau von Fettab-
Dr. Christoph scheidern in Gastronomie- und Metzgerbetrieben regelt, so anzupassen, dass
Rabenstein Fettabscheider kiinftig als explosionssicher eingestuft werden mussen, frage
(SPD) ich die Staatsregierung, wie oft in Bayern es in den vergangenen zehn Jahren

zu Fallen gekommen ist, in denen diese sogenannten Fettabscheider
.explodiert* sind, wie die Staatsregierung die Aussage des technischen Aus-
schusses der Berufsfeuerwehr bewertet, der die bisherigen Anforderungen der
DIN 4040-100 als ausreichend einstuft und ob die Staatsregierung diese Ver-
scharfung der DIN-Norm unterstitzt?

Antwort des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz

Nach den dem Staatsministerium Umwelt und Verbraucherschutz vorliegenden Informationen gibt
es einen Entwurf zur Uberarbeitung der DIN 4040-100 ,Abscheideranlagen fir Fette®, in dem vor-
gesehen ist, (erstmalig) ExplosionsschutzmaRnahmen im Fettabscheider zu fordern.

Die elektrischen Einrichtungen sollen kiinftig der Geratekategorie ,3 G* nach Richtlinie 94/9/EG ge-
ndgen und fur den Einsatz in einer Ex-Zone 2 geeignet sein. Aufgrund dieser Festlegung ware im
Umkehrschluss davon auszugehen, dass eine reelle Explosionsgefahrdung existiert.

Nach Aussagen des zustandigen Normenausschusses ,Wasserwesen“ ist die Frage des Explosi-
onsschutzes aber noch nicht abschlieRend geklart. Die bisherigen Erkenntnisse und Ergebnisse
aus weiteren Untersuchungen werden entscheiden, ob die Notwendigkeit besteht, die Norm in die-
sem Punkt zu modifizieren.

Den bayerischen Gewerbeaufsichtsdmtern sind keine Schadensfélle bekannt geworden, bei denen
in Gastronomie- und Metzgereibetrieben in den letzten zehn Jahren Fettabscheider ,explodiert* wa-
ren.

Unabhangig von entsprechenden Festlegungen in der Norm muss der Betreiber bereits nach der-
zeit geltender Rechtslage ermitteln, ob sich bei der vorgesehenen Betriebsweise seines Fett-
abscheiders eine explosionsfahige Atmosphare bilden kann.

Konkret bedeutet das fiir den Betreiber:

- Der Betreiber einer Fettabscheideranlage muss gemafR §§ 6 und 11 der Gefahrstoffverordnung
eine Gefahrdungsbeurteilung vornehmen. Hierbei ist zu ermitteln, ob unter den gegebenen Be-
triebsbedingungen tberhaupt explosionsfahige Atmosphare auftreten kann.

Kommt er dabei zu dem Ergebnis, dass die Bildung einer gefahrlichen explosionsfahigen Atmo-
sphére nicht ausgeschlossen ist,

- muss er gemall § 3 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) zusatzliche Explosions-
schutzmalinahmen festlegen (Zonenfestlegung, Auswahl von Geraten, geeignete Arbeitsmittel
auswahlen, die Mitarbeiter geeignet unterweisen) und diese Festlegungen im Explosions-
schutzdokument niederschreiben.

Dies bedeutet im Umkehrschluss:
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Wenn die Gefahrdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung ergibt, dass die Bildung einer ge-
fahrlichen explosionsfahigen Atmosphéare ausgeschlossen ist, kann der Betreiber — selbst bei even-
tuell anderslautenden Festlegungen in der Norm — auf eine Ex-geschitzte Bauweise des Fett-
abscheiders verzichten.

Damit ertibrigt sich auch die Bewertung der Aussage des technischen Ausschusses der Berufsfeu-
erwehr.

DIN-Normen werden unter Leitung von Arbeitsausschiissen erarbeitet und stellen einen freiwilligen
Standard dar. DIN-Normen basieren auf den gesicherten Ergebnissen von Wissenschaft, Technik
und Erfahrung. Sie sind Empfehlungen und missen nicht zwingend angewendet werden. Grund-
satzlich handelt es sich um ,private Regelwerke mit Empfehlungscharakter*.

Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie kann erreicht werden, dass bei der derzeit
Florian laufenden Feinabstimmung hinsichtlich FFH-Flachen (FFH = Fauna-Flora-
Streibl Habitate) im Gemeindegebiet Jachenau (Landkreis Bad Toélz-Wolfratshausen)
(FREIE WAH- sowie in den weiteren Gemeinden des Landkreises und des Landkreises Gar-
LER) misch-Partenkirchen verhindert wird, dass durch die Festlegung von entspre-

chenden FFH-Flachen Gebiete beriihrt werden, die fir Infrastrukturprojekte
(z.B. Radweg Jachenau-Lenggries) bzw. fiir mogliche Hochwasserschutzpro-
jekte, Ausgleichsflachen, Wegebau und Wasserschutzgebiet als beplanbare
Flachen auch kinftig benoétigt werden und eine FFH-Ausweisung fir entspre-
chende Projekte in Zukunft nicht hinderlich ist?

Antwort des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz

Bei dem o.g. derzeit laufenden Verordnungsverfahren handelt es sich um die nach der
FFH-Richtlinie (FFH = Fauna-Flora-Habitat) notwendige rechtsverbindliche Umsetzung der von der
Staatsregierung bereits beschlossenen und vor mehr als zehn Jahren durchgefiihrten Gebietsmel-
dung.

Gegenstand des Verfahrens ist die Festlegung der Abgrenzung der FFH-Gebiete. Diese wurden
vom Mafstab 1:25.000 der Gebietsmeldung auf den parzellenscharfen Malstab 1:5.000 Ubertra-
gen.

Fur die genannten Infrastruktur- und weiteren Projekte ergibt sich daher durch das derzeit laufende
Verfahren im Grundsatz keine neue rechtliche Situation, da das FFH-Recht schon nach bisherigem
Recht bei den gemeldeten Gebieten zur Anwendung kommt.

Sofern in FFH-Gebieten Vorhaben wie genannt durchgefihrt werden sollen, sind — wie bisher — die
Verfahrensschritte nach § 34 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) zu beachten (Prifung
des Vorhabens fur Durchflihrung oder Zulassung auf Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen) und
ggf. Ausnahmen moglich. Ausgleichsflachen kénnen und sollen sogar vorrangig in FFH-Gebieten
positioniert werden, sofern es sich um Ausgleichsflachen fir Eingriffe in Natur und Landschaft han-
delt.
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Geschiftsbereich des Staatsministeriums fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten

41. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, mit welcher Summe wird die Aktion ,Bayern
Jutta bliht* des Bayerischen Gartnerei-Verbandes e.V. vonseiten des Freistaates
Widmann gefordert, trifft es zu, dass nur Verbandsmitglieder an dieser Werbekampagne
(FREIE WAH- teilnehmen dirfen und inwiefern ist es rechtens, dass der Freistaat Bayern mit
LER) Steuergeldern Aktionen von Verbanden bezuschusst, an denen nur Mitglieder

teilnehmen dirfen?

Antwort des Staatsministeriums fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten

Das Ziel der Imagekampagne ,Bayern bluht® ist es, die Bedeutung des Gartenbaus und der Garten
nachhaltig im Bewusstsein der Offentlichkeit zu verankern. Insbesondere die Bedeutung des Gar-
tenbaus fir Lebensqualitat, Gesundheit, Erndhrung, Umwelt und Freizeit soll herausgehoben wer-
den. Neben der gartenbaulichen Erzeugung bzw. Dienstleistung der sieben gartnerischen Sparten
steht hierbei insbesondere die Leistung der Freizeitgartner und die Bedeutung o&ffentlicher Griin-
und Parkanlagen fir die Gesellschaft im Fokus.

.Bayern bluht ist keine Aktion des Bayerischen Gartnerei-Verbandes e.V.. Die gartnerischen Ver-
bande - organisiert durch die Landesvereinigung Gartenbau — unterstitzen die Werbekampagne
zum Auftakt der Initiative finanziell, sowie als Multiplikatoren durch |hre Mitglieder. In der Landes-
vereinigung Gartenbau sind rund 1.400 gartnerische Betriebe und 544.000 Freizeitgartner (in 3.300
lokalen Obst- und Gartenbauvereinen) organisiert.

Die im Rahmen der Kampagne angebotenen MalRnahmen stehen allen Akteuren im gartnerischen
Bereich in Bayern zur Verfigung. Informationen sind in Kirze unter www.bayern-bliht.de zugang-
lich.

Das Staatsministerium Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) unterstitzt die Initiative
mit Sachleistungen in Hohe von 300.000 Euro (75 Prozent), die Landesvereinigung beteiligt sich an
der Initiative mit Sachleistungen in Héhe von insgesamt 100.000 EUR (25 Prozent). Grundlage der
Férderung durch das StMELF sind die ,Fordergrundsatze zur Absatzférderung fur landwirtschaftli-
che Erzeugnisse durch die alp Bayern (Agentur fur Lebensmittel — Produkte aus Bayern im
StMELF)“. Diese sind nach Art. 24 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 freigestellt.
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Geschiftsbereich des Staatsministeriums fiir Arbeit und Soziales, Familie und Integra-

tion

42. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie schatzt sie die fachliche Arbeit der Fachbe-
Kerstin ratungsstelle JADWIGA ein, die sich fiir die Rechte der Opfer von Frauenhan-
Celina del einsetzt, insbesondere in Hinblick auf die Hilfen fur die Betroffenen in Kri-
(BUNDNIS sensituationen bei Besuchen von Behdrden und Amtern, in sozialen, medizini-
90/DIE GRU- schen sowie rechtlichen Fragen, bei Aufenthaltsproblemen, bei der Riickkehr
NEN) ins Heimatland und in Bezug auf die Hilfe fir Zeuginnen in Strafprozessen?

43.

Antwort des Staatsministeriums fiir Arbeit und Soziales, Familie und Integration

Die Schwerpunkte der Arbeit von JADWIGA (Trager: Okumenische gGmbH STOP dem Frauen-
handel) liegen u.a. in der (landessprachlichen) persénlichen, psychosozialen Beratung und Betreu-
ung der Opfer und der Vermittlung von sozialer, rechtlicher und medizinischer Hilfe. Vom Aufga-
benbereich weiter umfasst sind auch die Unterstitzung und Begleitung von Zeuginnen wahrend ei-
nes Strafprozesses oder die Begleitung bei Asylverfahren. Angeboten wird auch Beratung fiir Opfer
von Zwangsprostitution, die sich in Untersuchungs- oder Abschiebehaft befinden. Um fiir Riickkeh-
rerinnen die Heimkehr sicherer zu gestalten und ihnen Hilfsangebote im Heimatland zu vermitteln,
nehmen die Fachberatungsstellen Kontakt zu geeigneten ortlichen Stellen und Nichtregierungsor-
ganisationen (NGOs) auf. Dartiber hinaus leistet JADWIGA eine umfangreiche Offentlichkeitsarbeit.

Zur Erfillung dieser Aufgaben beschaftigt JADWIGA sozialpadagogisch geschultes und mehrspra-
chiges Personal.

Die Fachberatungsstelle JADWIGA leistet mit der angebotenen Beratung, Betreuung und Unter-
stitzung von Frauen, die Opfer von Menschenhandel und Zwangsverheiratung wurden, eine wichti-
ge gesellschaftliche Aufgabe. Hierfir erhalt der Trager bereits seit Jahren eine staatliche Férde-
rung, die sich 2014 auf gut 160.000 Euro belief.

Abgeordnete Da die Staatsregierung in ihrer Antwort vom 23. Mai 2014 auf eine Schriftliche
Verena Anfrage (Drs. 17/2166) bestatigte, dass in der Zentralen Erstaufnahmeeinrich-
Osgyan tung Zirndorf eine arztliche Versorgungsstelle eingerichtet werden solle, frage
(BUNDNIS ich die Staatsregierung, welcher Standort fir das Zentrum inzwischen ausge-
90/DIE GRU- wahlt wurde, wann die Arbeiten zur Errichtung des Zentrums beginnen werden
NEN) und wann mit der Inbetriebnahme des Zentrums gerechnet werden kann?

Antwort des Staatsministeriums fiir Arbeit und Soziales, Familie und Integration

Aufgrund der besonderen Umstande im Verhaltnis zur Anschlussunterbringung (erhohte Orientie-
rungsschwierigkeiten aufgrund erstmaligen Ankommens in einer fremden Kultur, erstmalige Einbin-
dung in das hiesige Gesundheitssystem nach Zustand der schlechten Versorgung im Heimatland
und/oder auf der Flucht, kurze Verweildauer) richtet der Freistaat Bayern derzeit in samtlichen Auf-
nahmeeinrichtungen sowie deren Dependancen und Notunterkiinften sog. Arztezentren ein, um die
kurative Versorgung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern — neben einem medizinischen
Kurzscreening und der Gesundheitsuntersuchung nach § 62 des Asylverfahrensgesetzes — in den
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Aufnahmeeinrichtungen vor Ort auf niederschwelliger Basis vornehmen zu kénnen. Die Arztezen-
tren umfassen neben der allgemeinmedizinischen Versorgung in der Regel auch die Bereiche Gy-
nakologie, Padiatrie und Psychiatrie. Neben diesem Versorgungsangebot bleibt es auch hier den
Menschen unbenommen, sich mit einem Krankenschein an die niedergelassenen Arzte vor Ort zu
wenden.

Bereits jetzt erfolgt die medizinische Versorgung in Raumlichkeiten der Zentralen Aufnahmestelle
Zirndorf. Nach Fertigstellung des dort derzeit in Planung befindlichen Anbaus zur Unterbringung
von Verwaltungseinheiten wird ein Teil der dann frei werdenden Raumlichkeiten im Haupthaus fir
das Arztezentrum zur Verfiigung gestellt.

An der Umsetzung des Anbaus wird mit Nachdruck gearbeitet. Ein konkreter Fertigstellungstermin
kann jedoch noch nicht genannt werden.

Abgeordnete Nachdem das Bundeskinderschutzgesetz die Notwendigkeit der Partizipation

Gabi und Beschwerdemadglichkeiten fir Kinder betont, frage ich die die Staatregie-

Schmidt rung, wie viele Kinderbeauftragte und unabhangige Ombudsstellen in der Kin-

(FREIE WAH- der- und Jugendhilfe es in Bayern auf kommunaler Ebene gibt (bitte mit

LER) Standort) beziehungsweise welche MaRnahmen der Partizipations- und unab-
hangig Beschwerdemaoglichkeiten fur Kinder von der Staatsregierung gefordert
werden?

Antwort des Staatsministeriums fiir Arbeit und Soziales, Familie und Integration

Kinder- und Jugendhilfe wird im eigenen Wirkungskreis der Kommunen umgesetzt. Detaillierte Er-
kenntnisse Uber Kinderbeauftragte und unabhangige Ombudsstellen in der Kinder- und Jugendhilfe
in Bayern auf kommunaler Ebene liegen der Staatsregierung nicht vor.

Der Nachweis ausreichender Beteiligungsstrukturen ist Voraussetzung fir die Erteilung der Be-
triebserlaubnis nach § 45 des Achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII). Es ist grundsatzlich davon
auszugehen, dass die stationdren und teilstationaren Einrichtungen in Bayern bereits die erforderli-
chen Partizipationsstrukturen eingefuhrt haben. Qualifizierte Beratung und Unterstiitzung erhalten
diese Einrichtungen auf Landesebene vor allem durch das Bayerische Landesjugendamt (BLJA)
sowie durch die Heimaufsichten bei den Regierungen.

Zudem hat ein Landesheimrat, der mit Projektmitteln des Staatsministeriums fur Arbeit und Sozia-
les, Familie und Integration (StMAS) modellhaft geférdert wird und der von den Kindern und Ju-
gendlichen (Heimrate) aus den stationdren bayerischen Jugendhilfeeinrichtungen gewahlt wird,
2013 in vollem Umfang seine Arbeit aufgenommen. Auf Landesebene wird ihm eine unterstitzende
Begleitstruktur zur Seite gestellt.

Mit der Finanzierung des Projektes eines Landesheimrates unterstitzt das StMAS die Etablierung
von Partizipationsstrukturen einrichtungstibergreifend und unter Einbeziehung aller wesentlichen
Entscheidungsebenen auf Landesebene. Bei der Entwicklung des Mitbestimmungs- und Beteili-
gungsmodells auf Landesebene, aber auch zur Reflexion der bestehenden Strukturen in den Ein-



Seite 40 Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode Drucksache 17/5740

45.

richtungen, waren dabei zahlreiche Kinder und Jugendliche aus verschiedenen stationaren Einrich-
tungen in Bayern im Rahmen der sog. IPSHEIM-Tagungen (IPSHEIM = Initiative Partizipations-
Strukturen in der HEIMerziehung), die nun als wichtiges Element der Partizipationsstruktur verste-
tigt werden, intensiv beteiligt.

Abgeordnete Vor dem Hintergrund, dass im November 2014 einer Frau mit Sehbehinderung
Katharina im schwabischen Neusal der Zutritt zum 6rtlichen Schwimmbad verwehrt
Schulze wurde, da sie das Bad ohne Begleitperson betreten wollte, frage ich die
(BUNDNIS Staatsregierung, wie beurteilt sie im Hinblick auf die Entwicklung einer inklusi-
90/DIE GRU- ven Gesellschaft und der Zielsetzung, die Integration von Menschen mit Be-
NEN) hinderung auch mit Mitteln des Sports weiter voranzutreiben (vgl. Schwerpunk-

te der bayerischen Politik fir Menschen mit Behinderung), dass stark sehbe-
hinderten Menschen ohne Begleitung der Besuch in kommunalen Schwimm-
badern immer noch untersagt werden kann, obwohl dies der giltigen Geset-
zeslage widerspricht, welche Nutzungsbedingungen in den Baderbetrieben der
Bayerischen Staatsbader diesbeziiglich bestehen und welche MaRnahmen die
Staatsregierung im Zuge von Bayern Barrierefrei 2023 ergreifen wird, um die
Kommunen bei der bei Bereitstellung barrierefreier Sport- und Freizeitanlagen
verstarkt zu unterstitzen?

Antwort des Staatsministeriums fiir Arbeit und Soziales, Familie und Integration

Aus behindertenpolitischer Sicht hat das Thema hohe Prioritat. Bezuglich des angefuhrten Bei-
spielsfalls ist anzumerken, dass dazu ein Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setz (AGG) bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes lauft, das noch nicht abgeschlossen ist.
Dabei geht es u.a. auch um die Nutzungsbestimmungen fir Schwimmbader und die sich daraus er-
gebenden haftungsrechtlichen Konsequenzen. Dieses Verfahren sollte zunachst abgewartet wer-
den.

Zur Verwirklichung des Ziels, Bayern bis zum Jahr 2023 im gesamten o6ffentlichen Raum und im
gesamten 6ffentlichen Personennahverkehr (OPNV) barrierefrei zu machen, bringt die Staatsregie-
rung gemafl dem Ministerratsbeschluss vom 18./19. Juli 2014 die Barrierefreiheit zunachst auf fol-
genden drei priorisierten Handlungsfeldern voran: Mobilitat, Bildung und staatliche Gebaude, die 6f-
fentlich zuganglich sind. Im Rahmen des Programms ,Bayern barrierefrei 2023 wird von der Obers-
ten Baubehdrde im Staatsministerium des Innern, fur Bau und Verkehr derzeit eine Bestandserfas-
sung zur barrierefreien Zuganglichkeit staatlicher Liegenschaften, die 6ffentlich zuganglich sind,
vorgenommen.

Fir die Bayerischen Staatsbader teilt das zustéandige Staatsministerium der Finanzen, fir Landes-
entwicklung und Heimat mit, dass die Bayerischen Staatsbader neben den Kommunen an den zwei
Thermen in Bad Steben und in Bad Reichenhall beteiligt sind. Ublicherweise gilt hier Folgendes: Ei-
ne sehbehinderte Person kommt in aller Regel mit einer Begleitperson. Sie zahlt Eintritt, die Be-
gleitperson ist frei. Die Thermen sehen sich nicht in der Lage, ihrerseits jeweils eine Begleitperson
zur Verfugung zu stellen. Nach Auskunft der Thermenleitung kommt es faktisch auch nicht vor,
dass eine schwer sehbehinderte Person ohne Begleitung in die Therme kommt.

Ein grol3er Teil des 6ffentlichen Raums, so auch die kommunalen Schwimmbader, liegt in der Ver-
antwortung der Kommunen. Die Staatsregierung hat beim Kommunalgipfel im November 2014 da-
her den engen Schulterschluss mit den Kommunalen Spitzenverbanden gesucht und ist mit ihnen
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Ubereingekommen, dass angesichts der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, die nur gemeinsam und
schrittweise zu schultern ist, jeder in seinem Verantwortungsbereich vorangehen wird. Zudem wur-
de eine Arbeitsgruppe gegriindet, in der prioritdre Handlungsfelder in den Kommunen vor Ort disku-
tiert und entwickelt werden sollen. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe sollen noch im Frihjahr 2015
vorliegen.

Als Hilfestellung fiir die Kommunen zur barrierefreien Umgestaltung des 6ffentlichen Raums hat die
Oberste Baubehorde im Staatsministerium des Innern, fir Bau und Verkehr in Abstimmung mit den
Kommunalen Spitzenverbanden eine Modellphase mit 16 Stadten und Gemeinden aus ganz Bay-
ern gestartet. Diese erarbeiten derzeit kommunale Aktionsplane, die Bedarfe und Umsetzbarkeit
von EinzelmaBnahmen in ihren Gemeinden erfassen. Die Erkenntnisse der Modellphase sollen in
einem Leitfaden flr alle bayerischen Kommunen publiziert werden und ihnen Hilfestellung bei der
Erarbeitung kommunaler Aktionsplane zur Schaffung von Barrierefreiheit im 6ffentlichen Raum ge-
ben. Diese MaRnahmen werden den Kommunen helfen, ihrer Verantwortung vor Ort nachzukom-
men beispielsweise auch im Hinblick auf barrierefreie Sport-und Freizeitanlagen.

Das dem Programm ,Bayern barrierefrei 2023“ zugrunde gelegte Grundkonzept soll fir die nachs-
ten Jahre in enger Abstimmung mit den Ressorts weiterentwickelt, konkretisiert und priorisiert wer-
den. Im Zuge der Umsetzung und Weiterentwicklung des Programms sollte auch dem Gesichts-
punkt der barrierefreien Nutzung von Sport- und Freizeitanlagen in staatlicher Tragerschaft Bedeu-
tung beigemessene werden. In diesem Zusammenhang wird es auch darum gehen, einerseits die
Selbstbestimmung behinderter Menschen weitestgehend zu ermdéglichen, andererseits aber auch
Gefahren fir diese Menschen und fir andere Nutzerinnen und Nutzer von Sport- und Freizeitanla-
gen auszuschlielRen.

Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, welche Ausbildungsberufe (dual und Fachschu-
Gisela len) gibt es in Bayern im Gast- und Nahrungsmittelgewerbe, wie gestaltet sich
Sengl im Ausbildungsjahr 2014/2015 das Verhaltnis zwischen Ausbildungsplatzen
(BUNDNIS und Bewerberinnen und Bewerbern in den jeweiligen Berufen und was unter-
90/DIE GRU- nimmt die Staatsregierung, um dem Fachkraftemangel im Gast- und Nah-
NEN) rungsmittelgewerbe entgegenzuwirken?

Antwort des Staatsministeriums fiir Arbeit und Soziales, Familie und Integration

Zum Ende des abgelaufenen Berufsberatungsjahres, September 2014 (neueste verfugbare Zah-
len), wurden in der Hotellerie 2.744 Ausbildungsplatze bei 1.105 Bewerbern gemeldet. Die Verhalt-
nisse im Bereich Gastronomie waren 2.479 zu 466; in der Getrankeherstellung 75 zu 116; in der
Lebensmittel- und Genussmittelherstellung 2.925 zu 903 sowie in der Speisezubereitung 3.037 zu
1.101.

Da in den Branchen sehr viele Berufe, z.B. kaufmannische Berufe, Nahrungsmittelberufe, Hotel-
und Gastronomieberufe und weiter ausgebildet werden kdnnen, ist eine abschlieRende Aufzahlung
der Berufe nicht mdglich.

In Bayern gibt es sechs staatliche und eine private einjahrige Berufsfachschule flir gastgewerbliche
Berufe, die im Schuljahr 2014/2015 von 141 Schilerinnen und Schiilern besucht wurden. An acht
dreijahrigen Berufsfachschulen fur Assistenten fur Hotel- und Tourismusmanagement werden 509
Schulerinnen und Schiler unterrichtet. Sie erwerben zusatzlich die Fachhochschulreife.
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Die Statistiken der Bundesagentur fur Arbeit werden regelmafig erst ab April des laufenden Jahres
verdffentlicht. Es deuten alle Indikatoren darauf hin, dass sich der Ausbildungsstellenmarkt
2014/2015 nur wenig von dem des abgelaufenen Berufsberatungsjahres unterscheiden wird.

Das Gast- und Nahrungsmittelgewerbe verzeichnet seit Jahren riicklaufige Bewerberzahlen. Dabei
ist es in erster Linie die Aufgabe der Betriebe selbst, diesen entgegen zu wirken. Die Staatsregie-
rung unterstitzt die Wirtschaft. So verleiht das Staatsministerium fiir Arbeit und Soziales, Familie
und Integration (StMAS) die Ernennungsurkunden der Ausbildungsbotschafter im Hotel- und Gast-
stattengewerbe.

Im Dezember 2015 veranstaltet die Staatsregierung mit der Wirtschaft die GroRveranstaltung ,Be-
rufsbildung 2015“ im Messezentrum Nirnberg, bei der rund 60.000 Jugendliche erwartet werden.
Dort kénnen sich die Branchen zu sehr attraktiven Bedingungen dem Berufsnachwuchs prasentie-
ren. Im Rahmen der ,Allianz fur starke Berufsbildung in Bayern® informieren Ausbildungsakquisiteu-
re Jugendliche und Eltern Gber Ausbildungsmoglichkeiten in dualen Berufen, auch in der Gastro-
nomie und im Nahrungsmittelhandwerk.

Finanzielle Forderprogramme fir einzelne Branchen werden dagegen nicht als zielfihrend angese-
hen. Dies ware im Ubrigen beihilferelevant nach den geltenden EU-Vorschriften. Die Staatsregie-
rung setzt vielmehr darauf, die Betriebe mit Pramien zu férdern, die schwéachere Jugendliche aus-
bilden.

Das Staatsministerium fir Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie plant zusammen mit
dem Staatsministerium fiir Arbeit und Soziales, Familie und Integration und dem Staatsministerium
fur Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst eine Imagekampagne zur Starkung der Beruflichen
Bildung, betreibt unter anderem ein Fachkrafteportal und unterstitzt die Firmen mit einem Fachkraf-
tewegweiser.

Geschiftsbereich des Staatsministeriums fiir Gesundheit und Pflege

47. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, ist es moglich, den Umbau des alten Schulhau-
Erwin ses in Wendelskirchen, Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, in
Huber eine Tagespflegeeinrichtung finanziell zu férdern und was sind ggf. die Vo-
(CSU) raussetzung fur eine Zuwendung des Freistaates Bayern oder einer anderen

Institution?

Antwort des Staatsministeriums fiir Gesundheit und Pflege

Die Tagespflege als Pflege- und Betreuungsangebot, insbesondere fir an Demenz erkrankte Pfle-
gebediirftige, entlastet pflegende Angehdrige und erhéht deren Pflegebereitschaft. Weil diese Ver-
sorgungsform durch die seit dem 1. Januar 2015 verbesserten Leistungen der Pflegeversicherung
fur Interessenten leichter finanzierbar geworden ist, wird mit steigender Nachfrage, vor allem aus
dem Kreis derjenigen Angehorigen, die demenziell Erkrankte pflegen, gerechnet.

Soweit flir Tagespflegeeinrichtungen eine Versorgung von Demenzerkrankten im Vordergrund
steht, kann in Kirze eine Férderung aus Mitteln des Staatsministeriums fur Gesundheit und Pflege
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(StMGP) in Betracht kommen. Das StMGP wird im Jahr 2016 mit rund 1,5 Mio. Euro Projektanten
und Betreiber von Tagespflegeeinrichtungen bei der Entwicklung ideenreicher baulicher Lésungen
unterstitzen, um ein noch spezifischeres Umfeld fir Demenzerkrankte zu schaffen. Die gegenwar-
tig im Benehmen mit der Obersten Baubehdrde im Staatsministerium des Innern, fur Bau und Ver-
kehr sowie mit den Regierungen in der Entwicklung befindlichen Férdermodalitadten werden darauf
abzielen, diejenigen baulichen Anpassungsmaflnahmen in Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeein-
richtungen finanziell zu unterstiitzen, die durch besondere Anforderungen demenzieller Erkrankun-
gen notwendig werden.

Daneben kann eine Foérderung baulicher Malnahmen von Tagespflegeeinrichtungen durch die
Bayerische Landesstiftung in Betracht kommen. Aus Mitteln der Landesstiftung kénnen Projekte ge-
fordert werden, die u.a. einen sozialen Bezug haben und gleichzeitig gemeinnitzigen und mildtati-
gen Zwecken dienen. Voraussetzung ist, dass ein Antragsteller ein gemeinnutziger oder 6ffentlicher
Trager ist. Zudem darf eine investive Foérderung fur den Staat nicht gesetzlich verpflichtend sein
bzw. zu den Pflichtaufgaben kommunaler Gebietskérperschaften zahlen. Eine Férderung von Pro-
jekten, die im Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht begonnen haben durfen, erfolgt nach Dring-
lichkeit und Bedeutung des einzelnen Vorhabens. Nach gangiger Praxis spielt dabei ein gewisser
Modellcharakter oder der Gesichtspunkt, ein Vorhaben kdénne ohne Bewilligung von Mitteln der
Landesstiftung nicht verwirklicht werden, eine maRgebliche Rolle. Weitergehende Informationen
halt der Internetauftritt der Landesstiftung unter www.landesstiftung.bayern.de bereit. Zudem wei-
sen wir darauf hin, dass z.B. auch die Theo Wormland-Stiftung fir das Jahr 2015 im Wege einer
Spende 100.000 Euro fir MalRnahmen der Altenpflege in Bayern zur Verfliigung gestellt hat.

Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, nach welchen Kriterien wahlen die kommunalen
Ulrich Krankenhduser aus, welche Patientinnen und Patienten bei ihrer Erstaufnah-
Leiner me auf Klinikkeime untersucht werden, wie viele Patientinnen und Patienten
(BUNDNIS sind Trager dieser Keime (absolut und prozentual) und welche Berufsgruppen
90/DIE GRU- zeigen eine besondere Auffalligkeit (bitte aufgeschlisselt nach Regierungsbe-
NEN) zirken)?

Antwort des Staatsministeriums fiir Gesundheit und Pflege

Gemal § 10 Abs. 3 der Verordnung zur Hygiene und Infektionspravention in medizinischen Einrich-
tungen (MedHygV) haben die Leiterinnen oder Leiter von medizinischen Einrichtungen nach § 1
Abs. 2 Nrn. 1 bis 5, so auch von Krankenhausern, sicherzustellen, dass Patientinnen und Patienten,
von denen ein Risiko flr nosokomiale Infektionen ausgeht, friihzeitig erkannt und dass Schutzmafl3-
nahmen eingeleitet werden. Die Einhaltung des Stands der medizinischen Wissenschaft wird ge-
maf § 2 Satz 2 MedHygV vermutet, wenn jeweils die verdffentlichten Empfehlungen der nach § 23
Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) beim Robert Koch-Institut (RKI) eingerichteten
Kommission fir Krankenhaushygiene und Infektionspravention (KRINKO) beachtet worden sind.
Grundlegende Informationen zur Surveillance von nosokomialen Infektionen sind der ,Mitteilung der
Kommission flir Krankenhaushygiene und Infektionspravention zur Surveillance (Erfassung und
Bewertung) von nosokomialen Infektionen (Umsetzung von § 23 IfSG) zu entnehmen. Demnach
empfiehlt die KRINKO, auf Erreger mit besonderen Resistenzen zu untersuchen, d.h. Methicillin-
resistente Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycin-resistente Enterokokken (VRE) und Multi-
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resistente gramnegative Erreger (MRGN). Die Liste der gemaR § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b IfSG
in Verbindung mit § 23 Abs. 4 IfSG zu erfassenden nosokomialen Infektionen und Krankheitserre-
ger mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen wurde 2013 in der Bekanntmachung des RKI
im Bundesgesundheitsblatt Nr. 56 aktualisiert.

Die Notwendigkeit, samtliche Patienten, die in eine Klinik aufgenommen werden, auf multiresistente
Erreger (MRE) zu untersuchen, ist aktuell nicht Stand der Wissenschaft. Die KRINKO hat in ihren
-Empfehlungen zur Pravention und Kontrolle von Methicillinresistenten Staphylococcusaureus-
Stammen (MRSA) in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen® und ,Hygienemaflinahmen bei
Infektionen oder Besiedlung mit multiresistenten gramnegativen Stabchen* die jeweiligen Risikofak-
toren fir eine Besiedelung oder Infektion mit MRSA bzw. MRGN erlautert. Eine Empfehlung zu
VRE wird von der KRINKO derzeit erstellt. Die Empfehlungen der KRINKO wurden auch in den
Merkblattern der Bayerischen Landesarbeitsgemeinschaft Multiresistente Erreger (LARE) zum Um-
gang mit MRSA und MRGN bericksichtigt. Diese Merkblatter sind per Download unter folgendem
Link erhaltlich: http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/hygiene/lare/merkblaetter/index.htm.

Daten zur Anzahl der Patienten sowie deren Aufschliisselung nach Regierungsbezirken liegen nicht
vor. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass diese Zahlen vom jeweiligen Risikoprofil (Pa-
tientenklientel, individuelle Risiken der Patienten) und dem daraus resultieren Umfang des Scree-
nings zur Erfassung von MRE abhangig sind.

Ein beruflich bedingtes Risiko fiir eine Besiedelung mit MRE ist bisher fir MRSA im Zusammen-
hang mit einer Tatigkeit in der Landwirtschaft (Tierhaltung) bzw. bei Beschaftigten im Gesundheits-
wesen und in Pflegeeinrichtungen (mit direktem Patientenkontakt) durch Studien belegt.

Abgeordnete Nachdem Pflegedienste beklagen, dass sie bei insulinpflichtigen Patientinnen
Kathrin und Patienten mit mehrmals taglichem Spritzschema nicht ausreichend Test-
Sonnenholzner streifen finanziert bekommen (pro Quartal nur 100 Blutzuckerteststreifen, was
(SPD) eine Messung pro Tag bedeutet), frage ich die Staatsregierung, ob sie das im

Hinblick auf die Gewahrleistung einer ausreichenden Kontrolle des Blutzu-
ckerwertes bei Patientinnen und Patienten mit Insulintherapie fir ausreichend
halt und inwieweit ihr in diesem Zusammenhang Probleme bei der Kosten-
Ubernahme von Behandlungspflege durch die Krankenkassen bekannt sind?

Antwort des Staatsministeriums fiir Gesundheit und Pflege

Harn- und Blutteststreifen sind Medizinprodukte und unterliegen als Leistungen der gesetzlichen
Krankenkassenversicherung (GKV) grundsatzlich dem Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 2 Abs. 1
Satz 3i. V. m. § 12 Abs. 1 des Fiinften Sozialgesetzbuches (SGB V). Sie sind dann zulasten der
GKV verordnungsfahig, wenn sie fir Patienten zweckmaRig und erforderlich sind. Es ist Aufgabe
des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) unter Berlicksichtigung des Versorgungsstandards
und des Wirtschaftlichkeitsgebotes die Grundlagen fiir eine medizinisch notwendige und wirtschaft-
liche arztliche Behandlungs- und Verordnungsweise verbindlich in Richtlinien nach § 92 SGB V
festzulegen. Die Staatsregierung kann darauf keinen Einfluss nehmen.

Fur insulinpflichtige Diabetiker (hierzu gehoéren alle Typ 1-Diabetiker und ein kleiner Teil der Typ 2-
Diabetiker) werden die Kosten von Blutzuckerteststreifen uneingeschrankt entsprechend der medi-
zinischen Notwendigkeit von der GKV Gbernommen.
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Far nicht insulinpflichtige Diabetiker hat der G-BA die Verordnungsféahigkeit von Blutzuckerteststrei-
fen eingeschrankt. Dieser Patientengruppe dirfen Blutzuckerteststreifen nur ausnahmsweise wei-
terhin verordnet werden, wenn eine instabile Stoffwechsellage vorliegt. Diese Ausnahmeregelung
hat der G-BA auch unter Beteiligung der im G-BA mitberatenden Patientenvertreter getroffen.

Soweit die Krankenkassen im Rahmen der medizinischen Behandlungspflege (§ 37 SGB V) die
Kosten flr das Blutzuckermessen durch ambulante Pflegedienste Gbernehmen, sind Probleme im
Hinblick auf die Zahl der zur Verfligung stehenden Teststreifen nicht bekannt. Denn der mit den
Pflegediensten in Bayern verhandelte Gebuhrensatz fiir die Blutzuckermessung (Position 6 b der
Gebulhrenverzeichnisse fiir Leistungen der hauslichen Krankenpflege — § 37 SGB V) umfasst neben
der Blutzuckermessung auch die fir die Messung erforderlichen Teststreifen je Besuch.



	Deckblatt
	Initiativdrucksache 17/5740 vom 12.03.2015
	Verzeichnis der Fragenden
	Verzeichnis der Fragen nach Geschäftsbereichen der Staatsregierung


